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Von Hans VUun Leeuwen, Rotterdam

Vorbemerkung
Im auTtfe des VELZANSCHCH ahres hat dıe 1ederländısche Bıschofskonferenz

CUuec Antragsformulare Tür dıe Dıispens VOIN der 1schene herausgegeben. /u dıiıesem
Formular., das VO Brautpaar und dem Pfarrer unterschrieben werden muß, gehört
auch eıne Erklärung über dıe Erfordernisse eines pastoralen Gespräches 1m 1NDII1C
auft dıe Voraussetzungen, dıe be1l eıner 1schene beachtet werden mussen Der Jlext,
der dıe mMIXa reiti21i0 betrilft, lautet W1e (0] 824 >Gemälß den Kegeln der Katholıschen
Kırche werden In diıesem espräc dıe Unterschiede 1m ıstlıiıchen Gilauben ZWI1-
schen den Ehepartnern, dıe Gewıissenspilicht beıder. dıe Überzeugung des anderen

respektieren und entsprechend der e1genen Überzeugung en und Kınder
erziehen. behandelt el Ehepartner Sınd sıch dessen bewulst Der katholıische
Ehepartner weıß. daß 1es Tür ıhn bedeutet. dem Gilauben der katholıschen Kırche
treu eleıben. und ach Kräften es tun, dıe Kınder In der katholischen Kırche

taufen und erziehen. DIe eigentliıche Entscheidung bezüglıch der auTtfe und der
Erzıiehung der Kınder nehmen dıe Partner In beıderseit1igem Eınverständnis.« Be1l
AISsParitas CULtEUS ist der ext entsprechend angepaßt.

Als iıch diese Formulıerung gelesen hatte., habe iıch meınem Bıschof eiınen TIe
geschrieben, daß iıch S$1e N Gewı1ssensgründen nıcht anwenden könne. Als TUN!
alur habe iıch angegeben, »cClaß der Girundsatz der Heilsnotwendigkeıt der Kırche
(vgl Lumen Grentium 14) SOWw1e dıe Pflıcht ZUT richtigen Gewıssensbildung (vgl

(raudiıum el Spes 16) als Grundlage des Prinzıps der Kelıgi10ns-/Gewissensire1-
eıt völlıg negıiert werden«. Der Bıschof hat diesen TIe dankenswerterwelse dıe
Kanonıstenkommissıon der Kırchenprovınz zwecks Beurteiulung weıtergeleıtet, dıe
verantwortlich zeichnet Tür dıe besagte Formulıerung. DiIie Antwort der Kommıissıon
hat mıch allerdings nıcht zufriedengestellt. Aus diesem Girunde bın ich selber der
rage nachgegangen, W Arum iıch dıiese Formuliıerung intuntLv abwelse. DiIie olgende
Untersuchung stellt sıch als Antwort auft dıiese rage dar Viıielleicht annn vorlıegen-
der Artıkel azZu dıenen., 1NDIIIC In den Bereıich der Okumene. insbesondere des
Eherechts. verschaffen.!

Meın besonderer ank g1lt IIr Vl der Meeer 5J, dem 1713\ des Bıstums Roermond, 1r Se21ne
und selnen Kat

Wo bleibt das ius divinum bei den Bestimmungen 
zur Mischehe?

This is the most irritating of all the modern illogicalities:
I mean the habit of beginning with something of which we are doubtful,
and expounding (or even denying) in the light of it
that of which we are certain. G. K. Chesterton

Von Hans van Leeuwen, Rotterdam

Vorbemerkung
Im Laufe des vergangenen Jahres hat die Niederländische Bischofskonferenz

neue Antragsformulare für die Dispens von der Mischehe herausgegeben. Zu diesem
Formular, das vom Brautpaar und dem Pfarrer unterschrieben werden muß, gehört
auch eine Erklärung über die Erfordernisse eines pastoralen Gespräches im Hinblick
auf die Voraussetzungen, die bei einer Mischehe beachtet werden müssen. Der Text,
der die mixta religio betrifft, lautet wie folgt: »Gemäß den Regeln der Katholischen
Kirche werden in diesem Gespräch die Unterschiede im christlichen Glauben zwi-
schen den Ehepartnern, die Gewissenspflicht beider, die Überzeugung des anderen
zu respektieren und entsprechend der eigenen Überzeugung zu leben und Kinder zu
erziehen, behandelt. Beide Ehepartner sind sich dessen bewußt. Der katholische
Ehepartner weiß, daß dies für ihn bedeutet, dem Glauben der katholischen Kirche
treu zu beleiben, und nach Kräften alles zu tun, die Kinder in der katholischen Kirche
zu taufen und zu erziehen. Die eigentliche Entscheidung bezüglich der Taufe und der
Erziehung der Kinder nehmen die Partner in beiderseitigem Einverständnis.« Bei
dis paritas cultus ist der Text entsprechend angepaßt. 
Als ich diese Formulierung gelesen hatte, habe ich meinem Bischof einen Brief

geschrieben, daß ich sie aus Gewissensgründen nicht anwenden könne. Als Grund
dafür habe ich angegeben, »daß der Grundsatz der Heilsnotwendigkeit der Kirche
(vgl. u. a. Lumen Gentium 14) sowie die Pflicht zur richtigen Gewissensbildung (vgl.
u. a. Gaudium et Spes 16) als Grundlage des Prinzips der Religions-/Gewissensfrei-
heit völlig negiert werden«. Der Bischof hat diesen Brief dankenswerterweise an die
Kanonistenkommission der Kirchenprovinz zwecks Beurteilung weitergeleitet, die
verantwortlich zeichnet für die besagte Formulierung. Die Antwort der Kommission
hat mich allerdings nicht zufriedengestellt. Aus diesem Grunde bin ich selber der
Frage nachgegangen, warum ich diese Formulierung intuitiv abweise. Die folgende
Untersuchung stellt sich als Antwort auf diese Frage dar. Vielleicht kann vorliegen-
der Artikel dazu dienen, Einblick in den Bereich der Ökumene, insbesondere des
Eherechts, zu verschaffen.1

1 Mein besonderer Dank gilt Dr. H. van der Meeer SJ, dem Offizial des Bistums Roermond, für seine Hilfe
und seinen Rat.
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Ausgangspunkte
DIe Entwıicklungen 1m erec ach dem Zweıten Vatıkanıschen Konzıl en

ıhren Ausgangspunkt nıcht 11UTr In den Dokumenten des Konzıls selbst. sondern
urlıch auch In dem diesem vorausgehenden ecs besteht keıne Kırche VOTL und
ach dem Konzıl, sondern 11UT eıne katholısche Kırche., dıe unveränderlıiıch auft das
Zeugnis der Apostel gegründe ist

Der alte eX

Im exX Benedikts steht über dıe 1schene Lolgendes:
Sehr SIreEN£ verbietet die Kiırche berall, daß eine Ehe zwischen 7wel Personen

schlossen WIrd, deren eine OL 1st und die andere einer häretischen Oder SCHILS-
matiıschen angehört; WEn außerdem Gefahr besteht für den Glauben und die
Sıtte der katholischen Partei und der Kinder, 1st eine solche Ehe aufgrun
göttlichen Rechtes verboten (can.

Unter eiıner »häretischen Ooder schismatıschen NSekte« werden alle Gemennschaften
verstanden., dıe nıcht In Gemelnschaft mıt KRom stehen. uch katholısch Getaulte.
dıe ıtglıe atheıistischer Grupplerungen sSınd., werden hlerzu gerechnet.

Im Grunde Ssınd deshalb alle Mıiıschehen Strengstens verboten. Mıt dem eDrauc
des Wortes severissıme geht der exX zurückhaltend um ! Kıne Ehe ist demnach
grundsätzlıch 11UTr möglıch zwıschen Personen gleicher Konfession; eın (8111
annn 11UT eınen katholischen Christen heıraten. Nur ausnahmswelse und N ule
(Giründen annn dıe Kırche davon dıspensıieren. Nur der katholıische Partner wırd AQ-
be1l dispensiert“, enn N geht seıne Interessen.

IDER DeErverSIONLS periculum, also das Vermeı1den der >CjeTfahr Tür Gilaube und S1t-
([E«, ist eın göttlıches eC eın ebot, das VON keinem Menschen., auch
nıcht VO aps DFrODPFLO MOLTU geändert werden annn Dieses göttlıche Gesetz ist
olglıc dıe absolute Norm Tür dıe Beurteiulung der Gesetzgebung.

DIe efahr Tür Gilaube und Sıtte trılft nıcht 11UT auft dıe katholısche Parte1., sondern
auch auft dıe Kınder L,  % dıe N der Ehe hervorgehen. Die katholische Erziehung der
Kinder A katholischen Ehen, deren eine Partei katholisch LST, 1st AaALlso ein göttliches
Gesetz. DIie Grundlage dieses göttlıchen (jesetzes scheı1nt mIr. wıewohl iıch hıerfür
keıne Angaben gefunden habe., darın bestehen., daß jeder das ec und dıe Pflıcht
hat, dıe absolute göttlıche Wahrheıt suchen. iiınden und bewahren. DiIie
Wahrheıt cdarf In Normalfall nıcht übergangen werden?.

Im allgemeınen gingen dıe Juristen davon AaUS, dıe Dıispens 11UT annn verlıehen
werden kann, WEn der nıchtkatholische Partner dem eigenen Bekenntnis gleichgül-
t12 gegenüberstand, enn In dıiıesem Fall besteht keıne eTfahr Tür den Gilauben und

Vel Vl (ıroessen und Vlıssıngen, Het Kerkeiijkec. Roermond/’Maaseık 1958, 562
Vel (l 10672 ID katholische Parte1 verplichtet sıch, auf a  VOTrSIC  1ge We1se 1re ekehrung des 1cht-

katholıken orge Lragen. (ıroessen und Vl Vlıssıngen, bhd 565 n 1e8 1ne 1 1ebes-
pfliıcht ist, e unterlassen 1ne schwere unı sel, SC1 denn, entstuünden daraus Nachteijle L dIe HOTr-
mulıerung MAaC Cutlıc. TIT! herbe1 als e1n verwerftliches bel angesehen WIrd.

I. Ausgangspunkte
Die Entwicklungen im Eherecht nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil haben

ihren Ausgangspunkt nicht nur in den Dokumenten des Konzils selbst, sondern na-
türlich auch in dem diesem vorausgehenden Recht. Es besteht keine Kirche vor und
nach dem Konzil, sondern nur eine katholische Kirche, die unveränderlich auf das
Zeugnis der Apostel gegründet ist.

1. Der alte Codex
Im Codex Benedikts XV. steht über die Mischehe folgendes:
Sehr streng verbietet die Kirche überall, daß eine Ehe zwischen zwei Personen ge-

schlossen wird, deren eine Katholik ist und die andere einer häretischen oder schis-
matischen Sekte angehört; wenn außerdem Gefahr besteht für den Glauben und die
Sitte der katholischen Partei und der Kinder, ist eine solche Ehe sogar aufgrund
göttlichen Rechtes verboten (can. 1060). 
Unter einer »häretischen oder schismatischen Sekte« werden alle Gemeinschaften

verstanden, die nicht in Gemeinschaft mit Rom stehen. Auch katholisch Getaufte,
die Mitglied atheistischer Gruppierungen sind, werden hierzu gerechnet.
Im Grunde sind deshalb alle Mischehen strengstens verboten. Mit dem Gebrauch

des Wortes severissime geht der Codex zurückhaltend um! Eine Ehe ist demnach
grundsätzlich nur möglich zwischen Personen gleicher Konfession; ein Katholik
kann nur einen katholischen Christen heiraten. Nur ausnahmsweise und aus guten
Gründen kann die Kirche davon dispensieren. Nur der katholische Partner wird da-
bei dispensiert2, denn es geht um seine Interessen.
Das perversionis periculum, also das Vermeiden der »Gefahr für Glaube und Sit-

te«, ist sogar ein göttliches Recht, d. h. ein Gebot, das von keinem Menschen, auch
nicht vom Papst proprio motu geändert werden kann. Dieses göttliche Gesetz ist
folglich die absolute Norm für die Beurteilung der Gesetzgebung. 
Die Gefahr für Glaube und Sitte trifft nicht nur auf die katholische Partei, sondern

auch auf die Kinder zu, die aus der Ehe hervorgehen. Die katholische Erziehung der
Kinder aus katholischen Ehen, deren eine Partei katholisch ist, ist also ein göttliches
Gesetz. Die Grundlage dieses göttlichen Gesetzes scheint mir, wiewohl ich hierfür
keine Angaben gefunden habe, darin zu bestehen, daß jeder das Recht und die Pflicht
hat, die absolute göttliche Wahrheit zu suchen, zu finden und zu bewahren. Die
Wahrheit darf in Normalfall nicht übergangen werden3. 
Im allgemeinen gingen die Juristen davon aus, daß die Dispens nur dann verliehen

werden kann, wenn der nichtkatholische Partner dem eigenen Bekenntnis gleichgül-
tig gegenüberstand, denn in diesem Fall besteht keine Gefahr für den Glauben und
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2 Vgl. H. van Groessen und C. van Vlissingen, Het Kerkelijk Recht, Roermond/Maaseik 1958, 562. 
3 Vgl. can 1062. Die katholische Partei verplichtet sich, auf vorsichtige Weise für die Bekehrung des Nicht-
katholiken Sorge zu tragen. H. van Groessen und C. van Vlissingen, ibid. 565 sagen, daß dies eine Liebes-
pflicht ist, die zu unterlassen eine schwere Sünde sei, es sei denn, es entstünden daraus Nachteile. Die For-
mulierung macht deutlich, daß Irrtum hierbei als ein verwerfliches Übel angesehen wird.
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dıe Glaubensprax1s des katholıschen Partners und der katholıschen Erzıiehung der
Kınder ugle1ic Sınd CGjarantıen vorgesehen, VOT em das Versprechen be1lıder art-
NT, dıe Kınder In der katholıschen Kırche taufen lassen und katholısch erz1e-
hen, SsOw1e dıe moralısche Gewıißheıt. daß dıiese Versprechen gehalten werden.

Das /Zweite Vatikanısche Konzıl
d Die Lhe als solche

DIie Ehe ommt ausTführlich 11UTr In der Konstıitution (raudiıum el Spes über » DIe
Kırche In der Welt VON heute« ZUT Sprache DIies geschıieht 1m drıtten Teıl, In dem e1-
nıgze besondere TODIeme behandelt werden. dıe nıcht spezılısch katholısch sind* s
geht arum., diese TODIeme aufgrun der DFINCIDLA el [umIind. dıe auft Christus
rückgehen, lösen.

Hıer ist ausschliellic dıe ede VOIN der »chrıstliıchen Ehe« VOIN Personen gleicher
KonfTession. DIe Mıschehen werden 1er also nıcht behandelt Wenn 1Nan ort lıest,

dıe Ehe »gegenüber der Gesellschaft 1m Gesetz (jottes verankert 1S1« und (jott
selber der Urheber der Ehe ist mıt ıhren (jütern und Zielen” annn wırd dıe unıversa-
le Autorı1tät der Kırche über dıe Ehe grundgelegt.

Außerhalb VOIN (raudiıum el Spes g1bt N ein1ge Stellen. dıe dıe Famılıe velut
clesia domestica® betrachten. Man eiz 1er VOTFaUS, daß In der Hauskırche eiıne FKın-
eıt besteht und keıne Unemigkeıt. DiIie 1schehe wırd also nırgendwo C-
eiz Man geht ımmer VOIN eıner Ehe zwıschen Personen gleicher Konfession N g —
mäß dem göttlıchen Gesetz., das Urc dıe katholısche Kırche geschützt WITCL

ber dıe katholıische Erziehung wırd DeESALT, dıe Eltern 1m Girunde selber über
dıe Weıse., WIe S1e dıe Erzıiehung verwırklıchen. entscheiden‘. och mussen S$1e e1
CONSCH se1n. S1e dürfen keıne Wıllkür anwenden. sondern en sıch ach der CONMNN-

Clientia riıchten. dıe mıt dem göttlıchen Gesetz übereinstiımmen muß |DER Wort
CONCLIUS 1er eutl1c das »auf sıch nehmen eıner Verpflichtung«. In der Hr-
klärung Digenitatis humanae® ist dıe ede VOoO ec der Eltern, selber dıe relıg1öse
Erzıiehung ıhrer Kınder bestimmen. DIies bezieht sıch jedoch nıcht auft dıe ısch-
ehe. sondern auft dıe Freıiheıt der Eltern gegenüber der staatlıchen Autorıtät. dıe In iıh-
TEr Neutralıtät jede elıg1on achten hat In der rklärung Nostra AdAetalte Iiiındet sıch
nıchts über dıe Ehe |DER ekre! über den Okumenismus einmal dıe MAtrIMO-
MI7 spiritualias  9  » ohne darauftf welıter einzugehen (sıehe unten).

Die Ischehe
Diese kommt In den Dokumenten des Konzıls nıcht VOL. s ist Aufgabe des e1ll-

SCH Stuhles, hıerüber weıtere Überlegungen anzustellen und Normen Tür dıe Praxıs

(raudium f Spes
Ibıd
I umen entium 11:; vgl 33 Apostolicam Acttuositatem 11
(Graudium f Spes l e nıederländısche Übersetzung &1D Unrecht IHAICLUM mit »(GGrew1ssensent-

sche1dung« (>gewetensbeslıssıng«) wIieder.
Dienitatiis Aumande
ÜUMNLIaiLS redintegratio

die Glaubenspraxis des katholischen Partners und der katholischen Erziehung der
Kinder. Zugleich sind Garantien vorgesehen, vor allem das Versprechen beider Part-
ner, die Kinder in der katholischen Kirche taufen zu lassen und katholisch zu erzie-
hen, sowie die moralische Gewißheit, daß diese Versprechen gehalten werden.

2. Das Zweite Vatikanische Konzil
a. Die Ehe als solche
Die Ehe kommt ausführlich nur in der Konstitution Gaudium et Spes über »Die

Kirche in der Welt von heute« zur Sprache. Dies geschieht im dritten Teil, in dem ei-
nige besondere Probleme behandelt werden, die nicht spezifisch katholisch sind4. Es
geht darum, diese Probleme aufgrund der principia et lumina, die auf Christus zu-
rückgehen, zu lösen.
Hier ist ausschließlich die Rede von der »christlichen Ehe« von Personen gleicher

Konfession. Die Mischehen werden hier also nicht behandelt. Wenn man dort liest,
daß die Ehe »gegenüber der Gesellschaft im Gesetz Gottes verankert ist« und Gott
selber der Urheber der Ehe ist mit ihren Gütern und Zielen5, dann wird die universa-
le Autorität der Kirche über die Ehe grundgelegt.
Außerhalb von Gaudium et Spes gibt es einige Stellen, die die Familie velut ec-

clesia domestica6 betrachten. Man setzt hier voraus, daß in der Hauskirche eine Ein-
heit besteht und keine Uneinigkeit. Die Mischehe wird also nirgendwo vorausge-
setzt. Man geht immer von einer Ehe zwischen Personen gleicher Konfession aus ge-
mäß dem göttlichen Gesetz, das durch die katholische Kirche geschützt wird.
Über die katholische Erziehung wird gesagt, daß die Eltern im Grunde selber über

die Weise, wie sie die Erziehung verwirklichen, entscheiden7. Doch müssen sie dabei
conscii sein. Sie dürfen keine Willkür anwenden, sondern haben sich nach der cons-
cientia zu richten, die mit dem göttlichen Gesetz übereinstimmen muß. Das Wort
concius umfaßt hier deutlich das »auf sich nehmen einer Verpflichtung«. In der Er-
klärung Dignitatis humanae8 ist die Rede vom Recht der Eltern, selber die religiöse
Erziehung ihrer Kinder zu bestimmen. Dies bezieht sich jedoch nicht auf die Misch-
ehe, sondern auf die Freiheit der Eltern gegenüber der staatlichen Autorität, die in ih-
rer Neutralität jede Religion zu achten hat. In der Erklärung Nostra aetate findet sich
nichts über die Ehe. Das Dekret über den Ökumenismus nennt einmal die matrimo-
nii spiritualias9, ohne darauf weiter einzugehen (siehe unten). 

b. Die Mischehe
Diese kommt in den Dokumenten des Konzils nicht vor. Es ist Aufgabe des Heili-

gen Stuhles, hierüber weitere Überlegungen anzustellen und Normen für die Praxis
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4 Gaudium et Spes 46.
5 Ibid. 48.
6 Lumen Gentium 11; vgl. 35; Apostolicam Actuositatem 11.
7 Gaudium et Spes 50. Die niederländische Übersetzung gibt zu Unrecht iudicium mit »Gewissensent-
scheidung« (»gewetensbeslissing«) wieder.
8 Dignitatis humanae 5.
9 Unitatis redintegratio 6.
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erlassen. DIie 1schene iindet ann auch erst In späteren Dokumenten Berück-
sıchtigung

Diese en VOTL em ıhre Grundlage In dem Dekret über dıe Okumene. Des-
soll darauftf näher eingegangen werden. |DER ekrte hat rel Ausgangspunk-

teL
Da dıe endgültige Eınheıt 11UT In der Katholıschen Kırche zustande kommt. nam-
ıch scdurch dıe eiıne Felier der eınen Eucharıstie In der Eınheıt der eiınen und e1INZ1-
ScCH Kırche., . dıe In der katholıschen Kırche unverlıerbar tortlebt«
Da dıe katholısche Kırche der Keim1igungalamıt dıe geolIfenbarte Wahrheıt
und dıe der Kırche anvertrauten ( madenmıttel heller In der Welt leuchten:
über den katholıschen Gilauben muß utliıchkeıt bestehen.
Da es Wahre und (jute be1l den getrennten Brüdern geachtet und mıt ıhnen ehr-
ıch und Lhebevoll MESCZANSCH WITCL
Der obengenannte Begrıff MAatrımonial SPITLIUALLAS steht In eınerel sehr unter-

schiedlicher Beıispiele VON Themen 1m Kontext der damals durchgeführten renovatio
der Kırche., dıe »wesentlıch 1m Wachsen der Ireue gegenüber der eigenen Berufung«
besteht s handelt sıch In dem Zusammenhang eıne Läuterung des Denkens
iınnerhalb des Schoßes der katholıiıschen Kırche Keın einzZ1ger Anknüpfungspunkt ist
erkennbar. der N rlaubt bestimmen., WAS dıe Erneuerung des geistlıchen Lebens
iınnerhalb der Ehe umfTassen könnte.

Entwicklung
DIe V äater des Zweıten Vatıkanıschen Konzıls en e1in hınsıchtlich des

Eherechtes abgegeben, In dem dıe 1schehe eıne besondere Stelle einnahm. Darın
wurde gesagl, daß dıe Okumene Berücksichtigung Iiinden mMuUsSSe |DER Votum wurde
dem aps ZUT Berurteijlung vorgelegt. s wurde Grundlage Tür dıe Instruktion
(1966) und dıe Bıschofssynode (1967) DIie Entwicklungslinie ührte welıter 7U be-
deutenden Motu Proprio VOIN 1970 Dem Lolgten eiıne Anpassung 1m eX
VOIN 19853 und weıltere Beschlüsse der Bıschofskonferenzen uch 1m Okumenischen
Direktorium VON 19972 iinden sıch ein1ge Anweısungen.

1. DIie Vorgeschichte
d Die Instru  10N

Diese erklärt. daß das Dekret De (ecumenismo dıe Strenge Praxıs bezüglıch der
Mıiıschehen erleichtern 11l IDER severissıme soll er 1m exX gestrichen werden.
ohne jedoch das göttlıche Gesetz anzutasten, daß der Gilaube des katholıschen
Partners, dıe auTfe In der Katholıschen Kırche SOWw1e dıe katholıische Erzıiehung auft
keıinen Fall In efahr gebrac werden en s handelt sıch 11UTr eiıne nNpas-
SUN&S des 1458 eccelsiasticum, das wenıger anstöß1g se1ın soll

Ibıd

zu erlassen. Die Mischehe findet dann auch erst in späteren Dokumenten Berück -
sichtigung.
Diese haben vor allem ihre Grundlage in dem Dekret über die Ökumene. Des-

wegen soll darauf näher eingegangen werden. Das Dekret hat drei Ausgangspunk-
te10:
– Daß die endgültige Einheit nur in der Katholischen Kirche zustande kommt, näm-
lich »durch die eine Feier der einen Eucharistie in der Einheit der einen und einzi-
gen Kirche, [...] die in der katholischen Kirche unverlierbar fortlebt«.

– Daß die katholische Kirche der Reinigung bedarf, damit die geoffenbarte Wahrheit
und die der Kirche anvertrauten Gnadenmittel um so heller in der Welt leuchten:
über den katholischen Glauben muß Deutlichkeit bestehen.

– Daß alles Wahre und Gute bei den getrennten Brüdern geachtet und mit ihnen ehr-
lich und liebevoll umgegangen wird.
Der obengenannte Begriff matrimonii spiritualitas steht in einer Reihe sehr unter-

schiedlicher Beispiele von Themen im Kontext der damals durchgeführten renovatio
der Kirche, die »wesentlich im Wachsen der Treue gegenüber der eigenen Berufung«
besteht. Es handelt sich in dem Zusammenhang um eine Läuterung des Denkens
innerhalb des Schoßes der katholischen Kirche. Kein einziger Anknüpfungspunkt ist
erkennbar, der es erlaubt zu bestimmen, was die Erneuerung des geistlichen Lebens
innerhalb der Ehe umfassen könnte.

II. Entwicklung
Die Väter des Zweiten Vatikanischen Konzils haben ein votum hinsichtlich des

Eherechtes abgegeben, in dem die Mischehe eine besondere Stelle einnahm. Darin
wurde gesagt, daß die Ökumene Berücksichtigung finden müsse. Das Votum wurde
dem Papst zur Berurteilung vorgelegt. Es wurde Grundlage für die Instruktion
(1966) und die Bischofssynode (1967). Die Entwicklungslinie führte weiter zum be-
deutenden Motu Proprio von 1970. Dem folgten eine Anpassung im neuen Codex
von 1983 und weitere Beschlüsse der Bischofskonferenzen. Auch im Ökumenischen
Direktorium von 1992 finden sich einige Anweisungen.

1. Die Vorgeschichte
a. Die Instruktion
Diese erklärt, daß das Dekret De Oecumenismo die strenge Praxis bezüglich der

Mischehen erleichtern will. Das severissime soll daher im Codex gestrichen werden,
ohne jedoch das göttliche Gesetz anzutasten, d. h. daß der Glaube des katholischen
Partners, die Taufe in der Katholischen Kirche sowie die katholische Erziehung auf
keinen Fall in Gefahr gebracht werden dürfen. Es handelt sich nur um eine Anpas-
sung des ius eccelsiasticum, das weniger anstößig sein soll.
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Der nıchtkatholische Partner hat versprechen, daß der andere Partner In der Hr-
Lüllung der Verpflichtungen, dıe aufgrun: des göttlıchen Rechtes gelten, nıcht en1n-
ert WIrd. Wenn 1e8s nıcht möglıch ıst, wırd dıe Angelegenheıt dem eılıgen
vorgelegt. Behlindern Außere Umstände dıe katholısche Erzıiehung W1e polıtı-
sche Unterdrückung, annn annn Dıispens gewährt werden der Bedingung,
der katholısche Partner bereıt ıst. es Ööglıche tun, dıe Kınder katholısch taufen
und erzıiehen lassen. und der gute des nıchtkatholischen Partners azZu test-
steht!! DIe rundlage cdieser Norm ist dıe Hoffung auft Veränderung der zıvilen (Je-
etize und dıe erneute Achtung des Naturrechts. Man hat dıiese egelung eingeführt,
damıt dıe heutigen Gläubigen In ıhren Bedürfnıissen ernstgenommen werden und
Katholıken und Nıchtkatholıken 1m Gelst der 1e mıteinander umgehen

Die Bischofssynode
In dem den atern vorgelegten Bericht!? wırd SEeSaLT, dıe Hındernisse der ALSs-

Darıtas CULLUS und der MIXIEa reiig10 nıcht göttlıchen Rechts SIN Was jedoch mıt den
Hındernissen bezweckt werde. gehöre 7U göttlıchen ecC nämlıch der Schutz des
aubens des katholischen Partners und der Kınder Wenn iıch N richtig verstehe.
nımmt 11a cdiese Unterscheidung VOTL, we1l In Fällen, In denen der Gilaube 'OLlzZ der
1schehe gewährleıistet ıst. diese Ehe möglıch ist DiIie Dıispens, we1l das göttlıche
ec nıcht gefä  E werden soll

DIe den atern mıt eZzug auft pastorale TODIeme vorgelegte rage autete: Wlıe
gelıngt C5, dıe absolute Pflıcht des katholıschen Partners mıt dem ec auftf Ehe-
schlıeßung innerhalb se1ıner sozlalen., psychologıschen und Öökumeniısch gepräagten
mgebung verbinden? Hier kommt, sowellt ich weiß, ZUHNM ersien Mal der Begriff
»Recht auf Eheschliehung« In den IC wobel dieses ec als zweıte absolute Be-
dıngung gegenüber dem göttlıchen ec trıtt

DIe ZUT bstiımmung vorgelegte und ANSCHOMMENEC egelung über das Verspre-
chen des katholischen Partners, dıe ANSZCHOMUMME worden ıst. schützt das göttlıche
ec In dem Sinne. daß 1m Zusammenhang mıt der Erziehung der Kınder zunächst
es Ööglıche€werden muß, amıt dıe Kınder In der katholıschen Kırche g —
tauft und katholıisch CIZOSCH werden. Das göttliche ec. scheint damıt seinen abso-
[uten Charakter verloren en

DIie egelung, dıe den nıchtkatholischen Partner SIn eıne Kenntnis-
ahme der Verpfllichtung des katholıschen Partners, wonach dıe auTtfe In der O-
ıschen Kırche und dıe katholıische Erziehung nıcht ausgeschlossen werden. DiIie Hra-

bleıbt., WAS das bedeutet. DIe W örter nıcht ausschließen!“ können sowohl eıne
zweıspurıge Erzıiehung als auch eıne nıchtkatholische Erziehung beinhalten DaI
doch dıe auTte mıteingeschlossen ıst. zwıngt sıch dıe Schlußfolgerung auf, daß 1er
eıne Entscheidung für eine ausschließlich niıchtkatholische Erziehung olfengehalten
wırd. enn dıe aulTfe annn 11UT In eiıner Gemeininschaft gespendet werden. Damaıt
scheint Aas göttliche Recht fakultativ Sein.

FKın Dekret VOIN 1932 hat 1ne sOolche Dispens ermöglıcht Vel Het kerkeitfk recht, 5653
12 Von MSgrT. arella, Ia Documentathon Catholigue 40 (1967), Kol 2061 T
13 In der OTMZIellen Iranzösıschen 'Rers1on exclure, vgl ıbıd., Kol 2069

Der nichtkatholische Partner hat zu versprechen, daß der andere Partner in der Er-
füllung der Verpflichtungen, die aufgrund des göttlichen Rechtes gelten, nicht behin-
dert wird. Wenn dies nicht möglich ist, wird die Angelegenheit dem Heiligen Stuhl
vorgelegt. Behindern äußere Umstände die katholische Erziehung wie z. B. politi-
sche Unterdrückung, dann kann Dispens gewährt werden unter der Bedingung, daß
der katholische Partner bereit ist, alles Mögliche zu tun, die Kinder katholisch taufen
und erziehen zu lassen, und der gute Wille des nichtkatholischen Partners dazu fest-
steht11. Die Grundlage dieser Norm ist die Hoffung auf Veränderung der zivilen Ge-
setze und die erneute Achtung des Naturrechts. Man hat diese Regelung eingeführt,
damit die heutigen Gläubigen in ihren Bedürfnissen ernstgenommen werden und
Katholiken und Nichtkatholiken im Geist der Liebe miteinander umgehen.
b. Die Bischofssynode
In dem den Vätern vorgelegten Bericht12 wird gesagt, daß die Hindernisse der dis -

paritas cultus und der mixta religio nicht göttlichen Rechts sind. Was jedoch mit den
Hindernissen bezweckt werde, gehöre zum göttlichen Recht, nämlich der Schutz des
Glaubens des katholischen Partners und der Kinder. Wenn ich es richtig verstehe,
nimmt man diese Unterscheidung vor, weil in Fällen, in denen der Glaube trotz der
Mischehe gewährleistet ist, diese Ehe möglich ist. Die Dispens, weil das göttliche
Recht nicht gefährdet werden soll.
Die den Vätern mit Bezug auf pastorale Probleme vorgelegte Frage lautete: Wie

gelingt es, die absolute Pflicht des katholischen Partners mit dem Recht auf Ehe-
schließung innerhalb seiner sozialen, psychologischen und ökumenisch geprägten
Umgebung zu verbinden? Hier kommt, soweit ich weiß, zum ersten Mal der Begriff
»Recht auf Eheschließung« in den Blick, wobei dieses Recht als zweite absolute Be-
dingung gegenüber dem göttlichen Recht tritt.
Die zur Abstimmung vorgelegte und angenommene Regelung über das Verspre-

chen des katholischen Partners, die angenommen worden ist, schützt das göttliche
Recht in dem Sinne, daß im Zusammenhang mit der Erziehung der Kinder zunächst
alles Mögliche getan werden muß, damit die Kinder in der katholischen Kirche ge-
tauft und katholisch erzogen werden. Das göttliche Recht scheint damit seinen abso-
luten Charakter verloren zu haben.
Die Regelung, die den nichtkatholischen Partner betrifft, umfaßt eine Kenntnis-

nahme der Verpflichtung des katholischen Partners, wonach die Taufe in der katho-
lischen Kirche und die katholische Erziehung nicht ausgeschlossen werden. Die Fra-
ge bleibt, was das bedeutet. Die Wörter nicht ausschließen13 können sowohl eine
zweispurige Erziehung als auch eine nichtkatholische Erziehung beinhalten. Da je-
doch die Taufe miteingeschlossen ist, zwingt sich die Schlußfolgerung auf, daß hier
eine Entscheidung für eine ausschließlich nichtkatholische Erziehung offengehalten
wird, denn die Taufe kann nur in einer Gemeinschaft gespendet werden. Damit
scheint das göttliche Recht fakultativ zu sein.
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11 Ein Dekret von 1932 hat eine solche Dispens ermöglicht. Vgl. Het kerkelijk recht, 563.
12 Von Msgr. Marella, la Documentation Catholique 49 (1967), Kol. 2061 ff. 
13 In der offiziellen französischen Version exclure, vgl. ibid., Kol. 2069.
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Das Motu Proprio »Matrımonia MIXLIA<«

IDER Motu Proprio besteht N zwel Teılen eıner Eınführung und eiınerel VOIN
Vorsc  en s steht In der Linıe der 1er dargestellten Vorgeschichte. Ziel der Nor-
190101 ist das kırchliche Gesetz über dıe Mıiıschehen den Erfordernissen der Zeıt

>unter Berücksichtigung der Vorschriften des göttlıchen Rechts«14. Be-
ugspunkte eiınerseıts dıe Bestimmungen des Zweıten Vatıkanıschen Konzıls
1m ekrte über dıe Okumene. andererseıts dıe Aussagen In der Erkärung über dıe
Keligionsfreihelt. /Zwel ınge Tallen auTt (a) Be1l der Anpassung muß olfensıichtlich
darüber gewacht werden, daß das göttlıche ec nıcht angetastet WITCL (b) el
Dokumente sprechen überhaupt nıicht über dıe 1schehe (sıehe oben. Ila; vgl b)
d Kınführung

Früher wurde erklärt. daß die Kırche VOonRn der ischene abrate. we1ll S$1e nıcht dıe
vollkommene FEıintracht gewährleıisten könne. dıe Kennzeıichen der Ehe ist ugle1c
wurde gesagl, daß dıe 1schene nıcht ZUr Wiederherstellung der Einhett der ArL-
SIien beitrage. Andererseıts geht 1Nan davon AaUS, alle TODIemMe Urc eiıne SOLS-
Laltıge Pastoral gelöst werden können. s stellt sıch dıe rage, b dıe Erwartungen
1er In der Pastoral nıcht hoch SINd. Konkrete Hılfen az7Zu werden nıcht gegeben

Darüber hınaus iindet sıch dıe Angabe, daßb. W1e schon In der Instruktion
VOIN 1966 erwähnt. »dıe Kırche 7 W ar In besonderen Fällen dıe Möglıchkeıt hat, dıe
bestehende kırchliche egelung ein1germaßen erleichtern., doch nıe VOIN der Ver-
pflichtung entbindet., dıe der katholıische Partner aufgrun| des göttlıchen Rechtes
. hat« Mıt eZzug auft dıe katholısche auTtfe und dıe Erziehung der Kınder wırdI
doch betont., daß der katholıische Partner nach Möglichkeit alur SOLZCH habe 1 Ia-
mıt wırd das »N1e« 1m vorausgehenden Satz relatıvliert.
s ble1ibt dıe rage, ob N sıch e1 eiıne politische acC. handelt. W1e dıe In-

struktion N vorsıeht, oder eıne Entscheidung für die niıchtkatholische aufe und
Erziehung , W1e N dıe Bıschofssynode gewünscht hat Danach wırd eın nıcht weıter
angedeutetes Problem mıt ezug auft dıe Erzıiehung angeschnitten, »la diese ufga-
be beıden Ehepartnern oblıegt und diese dıe damıt auferlegte Verpflichtung auft ke1-
NeN Fall vernachlässıgen dürfen«. s 162 auft der Hand., den Termıinus nach Mög-
iIichKel auft dem Hıntergrund dieser Bemerkung interpretieren. In diesem Fall
würden das Versprechen des katholischen Partners und dessen Kenntnisnahme SEe1-
tens des anderen oder dıe ernste Lebensgestaltung 1m Rahmen zweler Konfessionen
Ooder der Gilaube des nıchtkatholischen Partners selber das Problem se1n.

Hıer möchte ich anmerken., daß (a) dıe einfache Verschiebung der Problemlösung
auft dıe pastorale orge und (b) dıe undeutliıche Angabe der TODIeme das Motu Pro-
DFLO WAdLC und mehrdeut1ig machen.

(Obwohl auft alle Nachteıle der 1schehe hingewıiesen wırd (sıehe oben). soll S1e
doch möglıch se1n. we1l »dem ensch VOIN Natur AaUS eınec gegeben ıst. eıne Ehe

schlıeßen und Kınder eutl1ic wırd dieses natürlıche ec dem
göttlıchen ec gegenübergestell Urc dıe Formulıerung »e1nerselts-anderer-

Ich verfüge Nn1ıC ber den lateinıschen exft und zıt1ere AL athvch 25 1970, Kol 4S / T

2. Das Motu Proprio »Matrimonia mixta«
Das Motu Proprio besteht aus zwei Teilen: einer Einführung und einer Reihe von

Vorschriften. Es steht in der Linie der hier dargestellten Vorgeschichte. Ziel der Nor-
men ist es, das kirchliche Gesetz über die Mischehen den Erfordernissen der Zeit an-
zupassen »unter Berücksichtigung der Vorschriften des göttlichen Rechts«14. Be-
zugspunkte waren einerseits die Bestimmungen des Zweiten Vatikanischen Konzils
im Dekret über die Ökumene, andererseits die Aussagen in der Erkärung über die
Religionsfreiheit. Zwei Dinge fallen auf: (a) Bei der Anpassung muß offensichtlich
darüber gewacht werden, daß das göttliche Recht nicht angetastet wird. (b) Beide
Dokumente sprechen überhaupt nicht über die Mischehe (siehe oben, I1a; vgl. b). 
a. Einführung
Früher wurde erklärt, daß die Kirche von der Mischehe abrate, weil sie nicht die

vollkommene Eintracht gewährleisten könne, die Kennzeichen der Ehe ist. Zugleich
wurde gesagt, daß die Mischehe nicht zur Wiederherstellung der Einheit der Chri-
sten beitrage. Andererseits geht man davon aus, daß alle Probleme durch eine sorg-
fältige Pastoral gelöst werden können. Es stellt sich die Frage, ob die Erwartungen
hier in der Pastoral nicht zu hoch sind. Konkrete Hilfen dazu werden nicht gegeben.
Darüber hinaus findet sich die Angabe, daß, wie schon zuvor in der Instruktion

von 1966 erwähnt, »die Kirche zwar in besonderen Fällen die Möglichkeit hat, die
bestehende kirchliche Regelung einigermaßen zu erleichtern, doch nie von der Ver-
pflichtung entbindet, die der katholische Partner aufgrund des göttlichen Rechtes
[...] hat«. Mit Bezug auf die katholische Taufe und die Erziehung der Kinder wird je-
doch betont, daß der katholische Partner nach Möglichkeit dafür zu sorgen habe. Da-
mit wird das »nie« im vorausgehenden Satz relativiert.
Es bleibt die Frage, ob es sich dabei um eine politische Macht handelt, wie die In-

struktion es vorsieht, oder um eine Entscheidung für die nichtkatholische Taufe und
Erziehung, wie es die Bischofssynode gewünscht hat. Danach wird ein nicht weiter
angedeutetes Problem mit Bezug auf die Erziehung angeschnitten, »da diese Aufga-
be beiden Ehepartnern obliegt und diese die damit auferlegte Verpflichtung auf kei-
nen Fall vernachlässigen dürfen«. Es liegt auf der Hand, den Terminus nach Mög-
lichkeit auf dem Hintergrund dieser Bemerkung zu interpretieren. In diesem Fall
würden das Versprechen des katholischen Partners und dessen Kenntnisnahme sei-
tens des anderen oder die ernste Lebensgestaltung im Rahmen zweier Konfessionen
oder der Glaube des nichtkatholischen Partners selber das Problem sein. 
Hier möchte ich anmerken, daß (a) die einfache Verschiebung der Problemlösung

auf die pastorale Sorge und (b) die undeutliche Angabe der Probleme das Motu Pro-
prio wage und mehrdeutig machen.
Obwohl auf alle Nachteile der Mischehe hingewiesen wird (siehe oben), soll sie

doch möglich sein, weil »dem Mensch von Natur aus ein Recht gegeben ist, eine Ehe
zu schließen und Kinder zu zeugen«. Deutlich wird dieses natürliche Recht dem
göttlichen Recht gegenübergestellt durch die Formulierung »einerseits-anderer-
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14 Ich verfüge nicht über den lateinischen Text und zitiere aus Kath. Arch. 25, 1970, Kol. 487 ff.
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se1ts«. DiIie Bıschofssynode hat dıe Art des Rechtes nıcht weıter besprochen. Im Mo-
Proprio wırd als natürlıches ec verstanden., das ebenfTalls göttlıchen Ur-

SPIunhngs ist ber mükßhbten e1: sıch nıcht vollends ergänzen?
Vorschriften
s g1bt davon sıebzehn. dıe iıch nıcht alle behandeln möchte. Mır auf.

Dıispens 11UTr annn gewährt wırd. WEn N gewichtige Giründe alur g1Dbt Man geht
nächst davon AaUS, S1e nıcht gewährt WITrCL. Dıispens soll eıne Ausnahme bleiıben
S1e braucht nıcht mehr VOoO eılıgen gewährt werden. Aa jeder Bıschof AQ-

berechtigt ist
Der katholısche Partner muß sıch bereıt erklären., dıe Gefahren abzuwenden. dıe
einem Gilaubensabfall ühren. und »hat dıe schwere Pflıcht, ehrlıch VELSDIG-

chen., €e$ [UN, W iıhm möglich LSE, seıne Kınder In der Katholiıschen Kırche
taufen lassen und erziehen«. iermuit 1st AaAlso der absolute Charakter des QOT-
lichen (Gesetzes aufgehoben em ist nıcht mehr dıe ede VOIN »katholıscher Hr-
zıehung«, sondern VON der »Taufe und der Erziehung In der katholischen Kırche«.

Der nıchtkatholische Partner muß über das Versprechen VO anderen Partner 1N-
tormıiert werden. daß feststeht., daß sıch des Versprechens und der Pflıcht des
anderen bewult ist In diıesem Zusammenhang steht das Wort CONSCIUS 1m Jlext, das
auch 1m ext des Zweıten Vatıkanıschen Konzıls über dıe Ehe vorkommt‘*>., und 7 W ar

In dem SIinn, daß der Partner sıch ach se1ner cConscieniid, dıe mıt dem göttlıchen (Je-
N übereinstimmt., riıchten muß Im Konzılstext steht VETE CONSCIUS, möglı-
cherweılse we1l der usammenhang nıcht wıederholt WwIrd. Diejenigen, dıe sıch

Nıchtbeachtung des Versprechens eıne Strafe ZUZCZORCH aben., werden AQ-
VON befreıt, und dıe Strafe wırd aufgehoben DiIie Übertretung des göttlıchen (jeset-
Z65 hat keıne eiNZIgE Sanktıon mehr ZUT olge

Der HEHUE CX

Weıl dıe Bestimmungen des Motu Proprio In den exX aufgenommen worden
Sınd. Lolgen 1U hlerzu ein1ge Bemerkungen.

» DIe Ehe eines Katholıken richtet sıch nıcht 11UT ach dem göttlıchen, sondern
auch ach dem kırc  ıchen Recht« (can. Syntaktıisch handelt N sıch In dem
Satz eıne Beiordnung, daß das kırchliche ec das göttlıche erganzen würde
Ooder konkretisieren soll Nur dıe höchste Autorıität der Kırche annn authentisch CI -

klären., Wann das göttlıche ec eıne Ehe verbiletet oder ungültiıg macht (can.
s scheınt, daß diese Formulıerung 1m Gegensatz ZUT Vorschriuft 1m Motu Proprio
eher dıe Nıchtgewährung eiıner Dıispens ZUT Ausnahme macht (sıehe en

DIie Ehe eines Katholıken mıt eiınem Ungetauften ist ohne Dıispens ungültiıg (can.
DIe Ungültigkeıt ist demnach dıe Norm., dıe Dıispens eıne Ausnahme.

Der eigentliıche Canon. der den C zl}  S 106() des alten exX ersetzl, lautet W1e O1g
(can. » DIe Eheschlıeßung zwıschen zwel Getauften., VOIN denen der eiıne In der
katholıschen Kırche getauft Ooder ach der auTtfe In S$1e aufgenommen worden ist und

15 G(Graudium f Spes

seits«. Die Bischofssynode hat die Art des Rechtes nicht weiter besprochen. Im Mo-
tu Proprio wird es als natürliches Recht verstanden, das ebenfalls göttlichen Ur-
sprungs ist. Aber müßten beide sich nicht vollends ergänzen?
b. Vorschriften
Es gibt davon siebzehn, die ich nicht alle behandeln möchte. Mir fällt auf, daß

Dis pens nur dann gewährt wird, wenn es gewichtige Gründe dafür gibt. Man geht zu-
nächst davon aus, daß sie nicht gewährt wird. Dispens soll eine Ausnahme bleiben.
Sie braucht nicht mehr vom Heiligen Stuhl gewährt zu werden, da jeder Bischof da-
zu berechtigt ist.
Der katholische Partner muß sich bereit erklären, die Gefahren abzuwenden, die

zu einem Glaubensabfall führen, und er »hat die schwere Pflicht, ehrlich zu verspre-
chen, alles zu tun, was ihm möglich ist, um seine Kinder in der Katholischen Kirche
taufen zu lassen und zu erziehen«. Hiermit ist also der absolute Charakter des gött-
lichen Gesetzes aufgehoben. Zudem ist nicht mehr die Rede von »katholischer Er-
ziehung«, sondern von der »Taufe und der Erziehung in der katholischen Kirche«. 
Der nichtkatholische Partner muß über das Versprechen vom anderen Partner in-

formiert werden, so daß feststeht, daß er sich des Versprechens und der Pflicht des
anderen bewußt ist. In diesem Zusammenhang steht das Wort conscius im Text, das
auch im Text des Zweiten Vatikanischen Konzils über die Ehe vorkommt15, und zwar
in dem Sinn, daß der Partner sich nach seiner conscientia, die mit dem göttlichen Ge-
setz übereinstimmt, richten muß. Im Konzilstext steht sogar vere conscius, mögli-
cherweise weil der Zusammenhang nicht wiederholt wird. Diejenigen, die sich
wegen Nichtbeachtung des Versprechens eine Strafe zugezogen haben, werden da-
von befreit, und die Strafe wird aufgehoben. Die Übertretung des göttlichen Geset-
zes hat keine einzige Sanktion mehr zur Folge.

3. Der neue Codex
Weil die Bestimmungen des Motu Proprio in den Codex aufgenommen worden

sind, folgen nun hierzu einige Bemerkungen.
»Die Ehe eines Katholiken richtet sich nicht nur nach dem göttlichen, sondern

auch nach dem kirchlichen Recht« (can. 1059). Syntaktisch handelt es sich in dem
Satz um eine Beiordnung, so daß das kirchliche Recht das göttliche ergänzen würde
oder konkretisieren soll. Nur die höchste Autorität der Kirche kann authentisch er-
klären, wann das göttliche Recht eine Ehe verbietet oder ungültig macht (can. 1075).
Es scheint, daß diese Formulierung im Gegensatz zur Vorschrift im Motu Proprio
eher die Nichtgewährung einer Dispens zur Ausnahme macht (siehe oben).
Die Ehe eines Katholiken mit einem Ungetauften ist ohne Dispens ungültig (can.

1086). Die Ungültigkeit ist demnach die Norm, die Dispens eine Ausnahme.
Der eigentliche Canon, der den can. 1060 des alten Codex ersetzt, lautet wie folgt

(can. 1124): »Die Eheschließung zwischen zwei Getauften, von denen der eine in der
katholischen Kirche getauft oder nach der Taufe in sie aufgenommen worden ist und

Wo bleibt das ius divinum bei den Bestimmungen zur Mischehe 251
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nıcht Urc eiınen tormalen Akt VOIN ıhr abgefallen ıst, der andere Partner aber eiıner
Kırche Ooder kırchlichen Geme1nnschaft zugezählt wırd, dıe nıcht In voller (jeme1n-
schaft mıt der katholıschen Kırche steht. ist ohne ausdrücklıche Erlaubnıs der
ständıgen Autorı1tät verboten.« s <1bt keiınen Hınwels mehr auft eiınen Irrtum be1l
dem nıchtkatholischen Partner., ebenso ist das Adverb SErvVissSIME gestrichen; das Ver-
bot ble1ibt bestehen. Giefordert wırd auSSC  1eßlıc eiıne FErlaubnıs VOoO Urdıinarıus,
eıne Dıispens ist nıcht mehr vorgesehen. KEıne 1schehe ist also nıcht mehr ungültiıg,
ohl aber ohne FErlaubnıs unerlaubt. Damluıut ist eıne en eingetreten: Die isch-
ehe zwıischen Getauften, VOonRn denen der eine katholisch 18 und der andere einer Kır-
che Oder KIrc.  ichen Gemeinschaft, die nıicht In voller Gemeinschaft mMmit der kathaolt-
schen Kırche steht, angehört, 1st nıicht [änger mehr ungÜültig.

Der katholıische Partner »hat sıch bereıt erklären., eilahren des Glaubensab-
beseıltigen, und hat das aufrichtige Versprechen abzugeben, nach Kräften

€e$ [UN, alle se1ıne Kınder In der katholıschen Kırche getauft und CIZOZCH
werden« (can. 11725 L) DIe Bestimmung »nach Kräften« ist demnach hinzugefügt
worden. ebenso dıe Formuliıerung des Motu Propri0, daß N nıcht allgemeıne ka-
tholısche Erzıiehung geht, sondern eiıne auTtfe und Erziehung In der katholıschen
Kırche

Der nıchtkatholische Partner ist VOIN dem Versprechen »rechtzeıtıg unterrich-
<< (tempestive certior fiat), und 7 W ar S: daß feststeht. daß WITKI1C (vere)
das Versprechen und dıe Verpflichtung des katholıschen Partners we1llß (CONSCILAM)<«
(can. 1 125 Q 2)

och ist In der Interpretation des exX dıe ursprünglıche Bedeutung des VETE

CONSCLIUS abgeschwächt, insofern dıe Verpflichtung des nıchtkatholischen Partners
stuflenwelse N den Dokumenten verschwunden ist Dadurch konnte N schheblic

weıt kommen., daß dıe Gewıissensüberzeung des katholıschen Partners VON der des
nıchtkatholischen überflügelt WIrd.

Die Kezeption
d In den Bischofskonferenzen

In den Normen der Schwe1lzer Bischofskonferenz!® iiınden sıch zwel Prinzı-
plen: (a) der Eınfluß der Öökumenıischen ewegung auft dıe Haltung der Eglise
IHNANE gegenüber den anderen Eglises und (b) das ec auft Ehe und Kınder
als eın persönlıches ec In diıesem usammenhang ommt zuerst das (Jjew1ssen
der beıden Partner In den Dokumenten VOr  17 Das göttliche ec. AaLs ersties Prinziıp
wird nıicht mehr erwähnt.
Dem Hınwels auft das Versprechen des katholischen Partners 012 och jener,

auch der andere Partner »dem Glauben., den CT Tür wahr hält, treu muß Se1N«. Von
dem nıchtkatholischen Partner wırd CrIW  el, daß das (Jjew1ssen des katholıschen
Partners respektiert und keınen TuUC ausuüubt. Das CONSCIUS hat ALso hier mehr (re-

16 Dac Cath., 52, 1970, 10531 T
FS erscheıint onl her ın einem exf der Pressekonferenz, e Kardınal Felıcı be1 der Einführung des

Motu Proprio gegeben hat Vel athvch 1970, Kol 539

nicht durch einen formalen Akt von ihr abgefallen ist, der andere Partner aber einer
Kirche oder kirchlichen Gemeinschaft zugezählt wird, die nicht in voller Gemein-
schaft mit der katholischen Kirche steht, ist ohne ausdrückliche Erlaubnis der zu-
ständigen Autorität verboten.« Es gibt keinen Hinweis mehr auf einen Irrtum bei
dem nichtkatholischen Partner, ebenso ist das Adverb servissime gestrichen; das Ver-
bot bleibt bestehen. Gefordert wird ausschließlich eine Erlaubnis vom Ordinarius,
eine Dispens ist nicht mehr vorgesehen. Eine Mischehe ist also nicht mehr ungültig,
wohl aber ohne Erlaubnis unerlaubt. Damit ist eine Wende eingetreten: Die Misch -
ehe zwischen Getauften, von denen der eine katholisch ist und der andere einer Kir-
che oder kirchlichen Gemeinschaft, die nicht in voller Gemeinschaft mit der katholi-
schen Kirche steht, angehört, ist nicht länger mehr ungültig.
Der katholische Partner »hat sich bereit zu erklären, Gefahren des Glaubensab-

falls zu beseitigen, und er hat das aufrichtige Versprechen abzugeben, nach Kräften
alles zu tun, daß alle seine Kinder in der katholischen Kirche getauft und erzogen
werden« (can. 1125 § 1). Die Bestimmung »nach Kräften« ist demnach hinzugefügt
worden, ebenso die Formulierung des Motu Proprio, daß es nicht um allgemeine ka-
tholische Erziehung geht, sondern um eine Taufe und Erziehung in der katholischen
Kirche.
Der nichtkatholische Partner ist von dem Versprechen »rechtzeitig zu unterrich-

ten« (tempestive certior fiat), und zwar so, daß feststeht, daß er wirklich (vere) um
das Versprechen und die Verpflichtung des katholischen Partners weiß (consciam)«
(can. 1125 § 2). 
Doch ist in der Interpretation des Codex die ursprüngliche Bedeutung des vere

conscius abgeschwächt, insofern die Verpflichtung des nichtkatholischen Partners
stufenweise aus den Dokumenten verschwunden ist. Dadurch konnte es schließlich
so weit kommen, daß die Gewissensüberzeung des katholischen Partners von der des
nichtkatholischen überflügelt wird.

4. Die Rezeption 
a. In den Bischofskonferenzen
– In den Normen der Schweizer Bischofskonferenz16 (1970) finden sich zwei Prinzi-
pien: (a) der Einfluß der ökumenischen Bewegung auf die Haltung der Eglise ro-
mane gegenüber den anderen Eglises (sic), und (b) das Recht auf Ehe und Kinder
als ein persönliches Recht. In diesem Zusammenhang kommt zuerst das Gewissen
der beiden Partner in den Dokumenten vor17. Das göttliche Recht als erstes Prinzip
wird nicht mehr erwähnt. 
Dem Hinweis auf das Versprechen des katholischen Partners folgt noch jener, daß

auch der andere Partner »dem Glauben, den er für wahr hält, treu muß sein«. Von
dem nichtkatholischen Partner wird erwartet, daß er das Gewissen des katholischen
Partners respektiert und keinen Druck ausübt. Das conscius hat also hier mehr Ge-
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16 Doc. Cath., 52, 1970, 1031 ff.
17 Es erscheint wohl eher in einem Text der Pressekonferenz, die Kardinal P. Felici bei der Einführung des
Motu Proprio gegeben hat. Vgl. Kath. Arch. 25, 1970, Kol. 539.
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wicht aLs eine Kenntnisnahme. Dennoch ist dıe ede VON eiınem schweren Be-
schluß. keıner der Partner annn alleın darüber entscheı1ıden. Gegenseıltiger Kespekt
Lüreimander ist gefordert, wenngleıch der katholısche Partner VON se1ıner erpflich-
(ung nıcht entbunden WITCL s scheı1nt sıch hler. W1e iıch meı1ne. persönlıche Knt-
scheıidungen handeln. dıe eıner gewıssenhaft abgelegten rklärung tühren
mussen Der /usatz »nach Kräften« bezieht sıch auft dıe Eıntracht, nıcht auft das gOLL-
1C ecC obschon dıe Verpflichtung bestehen bleibt Das 1st Inkonsequent. Die
Eintracht hedeutet einen Spagat für den katholischen Partner.

In den deutschen Richtlinien!'® ist dıe ede VOIN eiınem allgemeınen »Ökume-
nıschen (Gewissen. das das Tageslıcht gesehen hat<«. WAS auch ımmer 1es bedeuten
Ma Sowohl das göttlıche ec als auch das ec auft Ehe bleiben unerwähnt.
Danach kommen dıe beıden Partner ZUT Sprache, dessen nıchtkatholischer Teı1l 1m
(Jjew1lssen »sıch dıe Lehre der e1genen Kırche und ıhre Glaubensüberzeugung
gebunden Lühlen kann«. Dies ist sıch riıchtig, das ırrende (Jjew1ssen ist ımmer
respektieren. och dıe Wahrheıt als Prüfstein Tür das (Jjew1lssen cdarf nıcht mıt dem
Irrtum als Prüfstein gleichgestellt werden. Deshalb ist 7 W ar dıe Freiheılt des DCI-
sönlıchen (Jew1lssens des Andersdenkenden achten. doch Ssınd dıe Kınder VOT
den Irrtümern bewahren., auft denen se1ıne 1m ırrenden (Jjew1ssen begründete Hal-
(ung beruht!?.
Der katholısche Partner muß versprechen, den commandement moral über dıe ka-

tholısche Erzıiehung aufrechtzuerhalten. soweıt CT das annn Die formelle Unterrich-
IUNZ des nichtkatholischen Partners 18 nıicht gefordert. Der wırd 1m pastora-
len espräc behandelt

In den Anmerkungen, dıe den 1C  inıen hinzugefügt Sınd. ist lesen., daß der
katholısche Partner., WEn eiıner auTtfe und Erzıiehung se1ner Kınder 1m anderen
Bekenntnis zustimmt, seiınen e1igenen Gilauben bezeugen hat Diese Verpflichtung
gilt dann. WEn dıe Kınder nıcht getauft werden können. we1l der nıchkathol1i-
sche Partner eiıner anderen elıgıon zugehört. JTedoch gehört die aujfe In der O-
ischen Kırche den Vorschriften des göttlichen Rechts Wie paßt Adas zusammen?

DIie belgischen Bischöfe?9 tellen dıe auTtfe als Quelle eiıner wahren chrıistliıchen
Ehe heraus. S1e betrachten auch eiıne 1schehe als eın Zeichen des Liebesbundes
zwıschen Christus und der Kırche Daß diese Verbindung eigentlich HUr In der
charıstischen Gemeinschaft rfolgt, wird übersehen.
Wıederum gılt Tür dıe Erziehung, daß der katholısche Partner €e$ iıhm Ögliche

IUn soll | D muß auch das (Jewissen des nıchtkatholischen Partners achten. Danach
können S$1e »nach reıter Überlegung besc  1e5en. daß dıe Kınder getauft und In dem
Bekenntnis des nıchtkatholischen Partners CIZOZCH werden«. Der katholısche art-
1Er hat annn den katholıschen Gilauben weıterzugeben. Wiederum wird ALso Aas QOT-
ICec. nıicht heachtet.

15 Ibıd., 1035 T
19 Vel Dignitathis AUMAande 1 (raudium f Spes 16:; (FaVIiSSIMUM RPdUCcalionNIS ort WIT als e1in 148
SUCHAUHTE angesehen, e Kınder erziehen, S1C CONSCIENLLA e moralıschen erte kennenler-
1IC1 und uch ott vollkommener kennenlernen und lıeben

In Doaoc ath >5 1970, 11372 T

wicht als eine bloße Kenntnisnahme. Dennoch ist die Rede von einem schweren Be-
schluß, keiner der Partner kann allein darüber entscheiden. Gegenseitiger Respekt
füreinander ist gefordert, wenngleich der katholische Partner von seiner Verpflich-
tung nicht entbunden wird. Es scheint sich hier, wie ich meine, um persönliche Ent-
scheidungen zu handeln, die zu einer gewissenhaft abgelegten Erklärung führen
müssen. Der Zusatz »nach Kräften« bezieht sich auf die Eintracht, nicht auf das gött-
liche Recht, obschon die Verpflichtung bestehen bleibt. Das ist inkonsequent. Die
Eintracht bedeutet einen Spagat für den katholischen Partner.
– In den deutschen Richtlinien18 ist sogar die Rede von einem allgemeinen »ökume-
nischen Gewissen, das das Tageslicht gesehen hat«, was auch immer dies bedeuten
mag. Sowohl das göttliche Recht als auch das Recht auf Ehe bleiben unerwähnt.
Danach kommen die beiden Partner zur Sprache, dessen nichtkatholischer Teil im
Gewissen »sich an die Lehre der eigenen Kirche und ihre Glaubensüberzeugung
gebunden fühlen kann«. Dies ist an sich richtig, das irrende Gewissen ist immer zu
respektieren. Doch die Wahrheit als Prüfstein für das Gewissen darf nicht mit dem
Irrtum als Prüfstein gleichgestellt werden. Deshalb ist zwar die Freiheit des per-
sönlichen Gewissens des Andersdenkenden zu achten, doch sind die Kinder vor
den Irrtümern zu bewahren, auf denen seine im irrenden Gewissen begründete Hal-
tung beruht19.
Der katholische Partner muß versprechen, den commandement moral über die ka-

tholische Erziehung aufrechtzuerhalten, soweit er das kann. Die formelle Unterrich-
tung des nichtkatholischen Partners ist nicht gefordert. Der Inhalt wird im pastora-
len Gespräch behandelt.
In den Anmerkungen, die den Richtlinien hinzugefügt sind, ist zu lesen, daß der

katholische Partner, wenn er einer Taufe und Erziehung seiner Kinder im anderen
Bekenntnis zustimmt, seinen eigenen Glauben zu bezeugen hat. Diese Verpflichtung
gilt sogar dann, wenn die Kinder nicht getauft werden können, weil der nichkatholi-
sche Partner einer anderen Religion zugehört. Jedoch gehört die Taufe in der katho-
lischen Kirche zu den Vorschriften des göttlichen Rechts. Wie paßt das zusammen?
– Die belgischen Bischöfe20 stellen die Taufe als Quelle einer wahren christlichen
Ehe heraus. Sie betrachten auch eine Mischehe als ein Zeichen des Liebesbundes
zwischen Christus und der Kirche. Daß diese Verbindung eigentlich nur in der eu-
charistischen Gemeinschaft erfolgt, wird übersehen.
Wiederum gilt für die Erziehung, daß der katholische Partner alles ihm Mögliche

tun soll. Er muß auch das Gewissen des nichtkatholischen Partners achten. Danach
können sie »nach reifer Überlegung beschließen, daß die Kinder getauft und in dem
Bekenntnis des nichtkatholischen Partners erzogen werden«. Der katholische Part-
ner hat dann den katholischen Glauben weiterzugeben. Wiederum wird also das gött-
liche Recht nicht beachtet.

Wo bleibt das ius divinum bei den Bestimmungen zur Mischehe 253

18 Ibid., 1033 ff.
19 Vgl. Dignitatis humanae 14; Gaudium et Spes 16; Gravissimum educationis 1. Dort wird es als ein ius
sacrum angesehen, die Kinder so zu erziehen, daß sie recta conscientia die moralischen Werte kennenler-
nen und auch Gott stets vollkommener kennenlernen und lieben.
20 In Doc. Cath. 52, 1970, 1132 ff.
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DIie Iranzösıschen Bischöfe*! erwähnen zunächst das (Jewissen beıder Partner., das
respektieren se1 Der katholısche Partner soll ach Kräften es tun, dıe ka-

tholısche Erzıiehung gewährleıisten; der nıchtkatholische Partner wırd VOIN dieser
Verpflichtung unterrichtet. DIie Entscheidung Tür auTfe und Erzıiehung wırd In
gegenselt1igem Kespekt getroffen. ES hesteht die Möcglichkeit, daß die Partner
keiner Übereinstimmung kommen und dadurch die Eheschließung nıicht stattfindet.
Kıne Entscheidung Tür eıne nıchtkatholische auTtfe und Erzıiehung wırd nıcht AUS-

geschlossen. Wenn der katholische Partner auf dem katholischen Glauben INSL-
stiert, kommt nıcht einer Eheschließung, Insistiert nıcht darauf, annn kannn
die Ehe geschliossen werden.
DIie niederländischen 1SCHNOTIe en ungefähr gleichzelt1g mıt der Veröffentlı-
chung des Motu Proprio eıne gemeınsame Erklärung“ mıt den protestantıschen
Kırchengemeinschaften herausgegeben. Darın el N einfach., »dıe Wahl der
kırc  ıchen Geme11inschalit, In der dıe ern ıhre Kınder taufen lassen werden. dıe
Verantwortung der Eltern 1St«_ In eiınem gemeınsamen Versprechen sollen dıe KEI-
tern ekunden., S1e Tür eıne »chrıstliche Erziehung« Oder Tür eıne »Erziehung
1m Ge1lste des Evangelıums« orge t(ragen. iermuit 1st der katholische Glaube AaLs
olcher g Änzlic. relativiert. Dem Motu Proprio Lolgte eıne rklärung, allerdings
ohne Ergänzungen den bereıts gestellten Fragen dıe beıden Partner*. DiIie
kırchliche Gesetzgebung wırd darum VOIN der nıederliändıschen Bıschofskonferenz
1m Grunde negıiert.
Famillarıs (Consortio
Dieses Dokument ist dıe TuC der Bıschofssynode VON L9SO über dıe Famılıe

s nthält eınen kurzen Abschnuıitt über dıe Mischehe**+ Darın werden dıe ıchten
des katholıschen Partners wıederholt. ach Kräften Tür dıe auTtfe der Kınder und de-
rTenmn Erziehung 1m katholıiıschen Gilauben SOTFZCNH. s auf, daß das Ad)ektiv »Ka-
holisch« 1m ext eıne andere tellung hat keıne katholıische aufe, ohl aber eıne
katholısche Erzıiehung. Ferner dıe Forderung auf, da Urc keınen »ungebühr-
lichen FTUÜUC. In ichtung auf die Anderung der religiösen Überzeugung des Part-
HET N« dıe Freıiheıt verletzt WITCL Man annn sıch 7 W ar darum bemühen., aber N cdarf
eın wang ausgeübt werden.

Ausdrücklich wird auf die Ökumentische Bedeutung VOonRn Mischehen hingewiesen.
Diese können SOSaL ZUT Öökumenıischen ewegung beıtragen, VOTL em WEn jeder
seiınen relız1ösen Verpflichtungen treu nachkommt. Der letzte Satzte1l ist dem alteren
ec entgegengesetzt. Man annn sıch Iragen, W arum |DER (Janze steht 1m 1der-
spruch 7U Motu Proprio auls Y1.. der e, daß dıe 1schene »nicht ZUr Einheit
der Christen beiträgt«.

Ibıd., 11725 T
2° 1e athvch 25 1970, Kol ZF9 T
A Ibıd., 26, 1971, Kol 58 T L dIe ersie Erklärung kam gleichzeicht1g mit dem Maotu Proprio Interessan:
ist, e nıederländıschen 1SCNOTEe a! geWartel en

Johannes Paul LL., postolıische Exhortation Familiarıs Consortio, Amers{foort, 75

– Die französischen Bischöfe21 erwähnen zunächst das Gewissen beider Partner, das
zu respektieren sei. Der katholische Partner soll nach Kräften alles tun, um die ka-
tholische Erziehung zu gewährleisten; der nichtkatholische Partner wird von dieser
Verpflichtung unterrichtet. Die Entscheidung für Taufe und Erziehung wird in
gegenseitigem Respekt getroffen. Es besteht die Möglichkeit, daß die Partner zu
keiner Übereinstimmung kommen und dadurch die Eheschließung nicht stattfindet.
Eine Entscheidung für eine nichtkatholische Taufe und Erziehung wird nicht aus-
geschlossen. Wenn der katholische Partner auf dem katholischen Glauben insi-
stiert, kommt es nicht zu einer Eheschließung, insistiert er nicht darauf, dann kann
die Ehe geschlossen werden.

– Die niederländischen Bischöfe haben ungefähr gleichzeitig mit der Veröffentli-
chung des Motu Proprio eine gemeinsame Erklärung22 mit den protestantischen
Kirchengemeinschaften herausgegeben. Darin heißt es einfach, daß »die Wahl der
kirchlichen Gemeinschaft, in der die Eltern ihre Kinder taufen lassen werden, die
Verantwortung der Eltern ist«. In einem gemeinsamen Versprechen sollen die El-
tern bekunden, daß sie für eine »christliche Erziehung« oder für eine »Erziehung
im Geiste des Evangeliums« Sorge tragen. Hiermit ist der katholische Glaube als
solcher gänzlich relativiert. Dem Motu Proprio folgte eine Erklärung, allerdings
ohne Ergänzungen zu den bereits gestellten Fragen an die beiden Partner23. Die
kirchliche Gesetzgebung wird darum von der niederländischen Bischofskonferenz
im Grunde negiert.

b. Familiaris Consortio
Dieses Dokument ist die Frucht der Bischofssynode von 1980 über die Familie.

Es enthält einen kurzen Abschnitt über die Mischehe24. Darin werden die Pflichten
des katholischen Partners wiederholt, nach Kräften für die Taufe der Kinder und de-
ren Erziehung im katholischen Glauben zu sorgen. Es fällt auf, daß das Adjektiv »ka-
tholisch« im Text eine andere Stellung hat: keine katholische Taufe, wohl aber eine
katholische Erziehung. Ferner fällt die Forderung auf, daß durch keinen »ungebühr-
lichen Druck in Richtung auf die Änderung der religiösen Überzeugung des Part-
ners« die Freiheit verletzt wird. Man kann sich zwar darum bemühen, aber es darf
kein Zwang ausgeübt werden.
Ausdrücklich wird auf die ökumentische Bedeutung von Mischehen hingewiesen.

Diese können sogar zur ökumenischen Bewegung beitragen, vor allem wenn jeder
seinen religiösen Verpflichtungen treu nachkommt. Der letzte Satzteil ist dem älteren
Recht entgegengesetzt. Man kann sich fragen, warum. Das Ganze steht im Wider-
spruch zum Motu Proprio Pauls VI., der sagte, daß die Mischehe »nicht zur Einheit
der Christen beiträgt«. 
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21 Ibid., 1123 ff.
22 Siehe Kath. Arch. 25, 1970, Kol. 279 ff. 
23 Ibid., 26, 1971, Kol. 582 ff. Die erste Erklärung kam gleichzeichtig mit dem Motu Proprio. Interessant
ist, daß die niederländischen Bischöfe damit gewartet haben.
24 Johannes Paul II., Apostolische Exhortation Familiaris Consortio, Amersfoort, 75 f.
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( Okumenisches Direktorium
Dieses nthält 1C  inıen »Tür dıe Anwendung der Prinzıpien und Normen In be-

ZUS auft dıe Okumenische EeWELUNG« und wurde 19953 herausgegeben. s auf,
dıe 1schene 1er nıcht als Teı1l des Eherechtes gesehen wırd. sondern als Teı1l

des Okumenismus. Der Okumenismus 1st offensichtlich Ausgang2punkt, Von dem A

die Mischehen herurteilt werden?
Ehen mıt Nıchtgetauften werden 1m Dıirektorium nıcht behandelt
ollkommene Eınheıt ist das Fundament der Ehe LDarum wırd eıne Ehe zwıschen

Partnern gleicher Konfession empfohlen“®. Wenn jedoch eıne 1schene geschlossen
wırd. »1st dıe gemeınsame auTtfe und dıe Dynamık der na . dıe Basıs und das
Motıiv. ıhre Eınheıt auszudrücken In der tmosphäre moralıscher und geistlıcher
Werte«?/ Was das bedeutet. ist mMır nıcht eutlic Was el »Dynamık der (made«?
DiIie Gemeinnschaft der na In der Eucharıstie ist Tür Protestanten nıcht möglıch
Und WAS bedeutet » Atmosphäre moralıscher und geistlıcher Werte«? Kıne
Zwischenlösung zwıschen dem Katholıken und dem Protestanten? Fın Kompromip
mMmit dem Itrrtum widerspricht dem göttlichen Gesetz.
s steht ort des weıteren: » Man müßte zugle1ic dıe besondere S1ıtuation jedes

hepaares, das (Jjew1ssen eines jeden Ehepartners und dıe Heılıgkeıt der sakramenta-
len Ehe selber achten«?® Der KonJjunktiv In dıiıesem Satz suggerlert selbst schon., W1e
sehr 1e8s unmöglıch ist Ferner ist dieser Satz eın USUAFruC der re1l Girundsätze (S1e-
he unten): DIe »besondere Sıtuation jedes hepaares« ist dıe des Rechtes auf Ehe:
Partnerwal ohne Vorbehalt wırd vorausgesetzl. |DER (Jjew1ssen der eleute als
zweıtes ist USUAruCc des Ökumenischen Grundsatzes. Und das göttliche ec steht

etzter Stelle mıt dem bloßen Hınwels auft dıe »Heılıgkeıt des Sakramentes«: Eine
Garantie für die katholische Erziehung wird nıcht genannt |DER Versprechen, Tür e1-

katholısche auTtfe und Erzıiehung der Kınder €e$ nach Kräften [UN, steht
ben »e1ner ahnlıchen Verpflichtung« des nıchtkatholischen Partners In der FOormu-
1erung wırd dıe Verpflichtung gegenüber dem göttlıchen ec eiıner erpflich-
(Uung, sıch anzustrengen, degradıert. Wenn alle Anstrengungen iehlschlagen, g1bt
keıne kanonıschen Strafen??. DBel der Entscheidung hat die Beständigkeit der Ehe
Vorrang VOr den reiigiösen ichten. Das göttliche (GGesetz wird Somıit Ökumenischen
Kriterien untergeordnet.

Die verworfene Formulierung
DIie Lolgenden Bemerkungen chreıbe ich sehr ausTführlich der FOr-

mulıerungen der ıschehe, dıe 2006 VOIN der nıederländıschen Bıschofskonferenz
gebillıgt worden SINd. IDER begleıtende chreıben des Bıstums Rotterdam®® Sagl, daß
S1e auft Anraten der Ausführungskommıissıon verTalßt sSınd., den Öökumenıischen

25 Vel das 11al ıb1id., Oec Dir., ın Kerkelijke Documentatte —27 —] 1993 7, 145
76 Oec Dir.,

Ibıd., 145 Lheser S al7 ist üÜbriıgens üUbernommen AL Familiarıs (Onsortio.
28 Ibıd., 146
24 Ibıd., 1 50)

hne Unterschrift des Kanzlers der LDHözesankurıe. atluıum August 2006

c. Ökumenisches Direktorium
Dieses enthält Richtlinien »für die Anwendung der Prinzipien und Normen in be-

zug auf die Ökumenische Bewegung« und wurde 1993 herausgegeben. Es fällt auf,
daß die Mischehe hier nicht als Teil des Eherechtes gesehen wird, sondern als Teil
des Ökumenismus. Der Ökumenismus ist offensichtlich Ausgangpunkt, von dem aus
die Mischehen berurteilt werden25. 
Ehen mit Nichtgetauften werden im Direktorium nicht behandelt. 
Vollkommene Einheit ist das Fundament der Ehe. Darum wird eine Ehe zwischen

Partnern gleicher Konfession empfohlen26. Wenn jedoch eine Mischehe geschlossen
wird, »ist die gemeinsame Taufe und die Dynamik der Gnade [...] die Basis und das
Motiv, ihre Einheit auszudrücken in der Atmosphäre moralischer und geistlicher
Werte«27. Was das bedeutet, ist mir nicht deutlich. Was heißt »Dynamik der Gnade«?
Die Gemeinschaft der Gnade in der Eucharistie ist für Protestanten nicht möglich.
Und was bedeutet »Atmosphäre moralischer und geistlicher Werte«? Eine Art
Zwischenlösung zwischen dem Katholiken und dem Protestanten? Ein Kompromiß
mit dem Irrtum widerspricht dem göttlichen Gesetz.
Es steht dort des weiteren: »Man müßte zugleich die besondere Situation jedes

Ehepaares, das Gewissen eines jeden Ehepartners und die Heiligkeit der sakramenta-
len Ehe selber achten«28. Der Konjunktiv in diesem Satz suggeriert selbst schon, wie
sehr dies unmöglich ist. Ferner ist dieser Satz ein Ausdruck der drei Grundsätze (sie-
he unten): Die »besondere Situation jedes Ehepaares« ist die des Rechtes auf Ehe;
Partnerwahl ohne Vorbehalt wird vorausgesetzt. Das Gewissen der Eheleute als
zweites ist Ausdruck des ökumenischen Grundsatzes. Und das göttliche Recht steht
an letzter Stelle mit dem bloßen Hinweis auf die »Heiligkeit des Sakramentes«: Eine
Garantie für die katholische Erziehung wird nicht genannt. Das Versprechen, für ei-
ne katholische Taufe und Erziehung der Kinder alles nach Kräften zu tun, steht ne-
ben »einer ähnlichen Verpflichtung« des nichtkatholischen Partners. In der Formu-
lierung wird die Verpflichtung gegenüber dem göttlichen Recht zu einer Verpflich-
tung, sich anzustrengen, degradiert. Wenn alle Anstrengungen fehlschlagen, gibt es
keine kanonischen Strafen29. Bei der Entscheidung hat die Beständigkeit der Ehe
Vorrang vor den religiösen Pflichten. Das göttliche Gesetz wird somit ökumenischen
Kriterien untergeordnet.
d. Die verworfene Formulierung
Die folgenden Bemerkungen schreibe ich sehr ausführlich wegen der neuen For-

mulierungen der Mischehe, die 2006 von der niederländischen Bischofskonferenz
gebilligt worden sind. Das begleitende Schreiben des Bistums Rotterdam30 sagt, daß
sie auf Anraten der Ausführungskommission verfaßt sind, um den ökumenischen
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25 Vgl. das Zitat ibid., Oec. Dir., in: Kerkelijke Documentatie 1–2–1, 1993, nr. 7, 145. 
26 Oec. Dir., 144.
27 Ibid., 145. Dieser Satz ist übrigens übernommen aus Familiaris Consortio.
28 Ibid., 146.
29 Ibid., 150 f.
30 Ohne Unterschrift des Kanzlers der Diözesankurie. Datum: August 2006.
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Entwıicklungen gerecht werden. S1e stehen damıt auft dem en der Girundsätze
des Okumenismus. uch wırd darauf hingewlesen, viele arrer hätten erTahren.
dıe alte egelung VOIN dem nıchtkatholischen Partner »geringschätzend« In ezug
auft seıne Glaubensüberzeugung aufgefaßbt würde.

Der oben genannten Formulıerung »nach Kräften es tun, dıe Kınder
taufen und In der katholıschen Kırche erziehen lassen« 012 der Satz » DIe
eigentliıche Entscheidung Tür dıe auTtfe und dıe Erziehung der Kınder kommt
den Partnern L,  % nachdem S1e gründlıch darüber nachgedacht haben« Diese FoOor-
mulierung 2ibt dem Pfarrer die Freiheit, Adas göttliche ec. übertreten. Eınen
olcher Satz sıeht das Formular Tür dıe Ehe zwıschen Nıchtcehrıisten nıcht VOL. Aber
WIE 18 vorzugehen, WEn die Partner beschließen, die aufe Oder eine eventuelle
Beschneidung auszuschließen, WEHNN SIE AUS eigener Überzeung hre Kinder erziehen
dürfen

Der nıchtkatholische Partner hat erklären., daß das Versprechen und
dıe Gewıissenspilicht des anderen Partners weiß®! Wlıe oben erwähnt. wırd VOIN
den Juristen eıne eutl1c vernehmbare Bekanntgabe er W. |DER entspricht
der dem eDrauc des Wortes In (raudiıum el Spes, W1e oben angemerkt”“, och
der Bedeutung des Wortes CONSCIUS. Eıne Nachfrage be1l eiınem Latinisten®® hat
Lolgendes ergeben: zunächst daß das Hektiv CONSCIUS 1m Juristenlatein ent-
weder auft Miıtschuld Ooder auft den Zeugen Ste »also viel mehr als {clu we1lßt
C5, und iıch we1ll3 auch<«, 7U anderen 1m heutigen Zusammenhang CONSCIUS
besagt: »So sehr. feststeht., daß (der andere Partner) sıch be1l dem Verspre-
chen mıtberücksichtigt Üühlt«. WAS nıcht bedeutet. daß der Partner das Versprechen
iınnerlıch annımmt, ohl aber. daß das Versprechen des anderen Partners tatsäch-
ıch respektiert. Nur In diese Bedeutung könnte diese Erklärung für mich annehmbar
Sein.

In der Erläuterung dem Formular wırd der Satz N dem Okumenischen |DJE
rektorium. In dem N el » Wenn eren dıe Kınder nıcht getauft und
In der Katholıschen Kırche CIZOZCH werden«, verändert In dıe Formulıerung: >Falls
S1e gewıissenhaft dıe Entscheidung treifen. dıe Kınder nıcht In der katholıschen
Kırche taufen und erziehen lassen«. Hıer werden dıe zurückkehrenden
Worte »nach Kräften << gedeutet AaLs eine freie Entscheidung, Aas göttliche
(GGesetz gegebenenfall übertreten. DIies wırd In dem Formular Tür eiıne
Eheschlıeßung mıt eiınem Nıchtcehrıisten ausgedrückt, daß der katholische Part-
ner frei wählen kannn zwischen der aufe Oder der Beschneidung IM Judentum Oder
Istam!

Die Gleichstellung anderer Kırchengemeinschaften un relhigiöser (Gemein-
schaften oder der Religionslosigkeit miıft der katholischen Kırche ist hiermit voll-
ständıg festgelegt

er ateinıschne Begriff CONSCIUS. Auffallend ist, das 1mM eX vorausgehende CIE 1mM exf-
lassen ist
47 1e 211e
AA Cnreiben V OI IIrs (e rnnke, Altphilologe ın reda, VO Januar 007

Entwicklungen gerecht zu werden. Sie stehen damit auf dem Boden der Grundsätze
des Ökumenismus. Auch wird darauf hingewiesen, viele Pfarrer hätten erfahren, daß
die alte Regelung von dem nichtkatholischen Partner »geringschätzend« in bezug
auf seine Glaubensüberzeugung aufgefaßt würde.
Der oben genannten Formulierung »nach Kräften alles zu tun, um die Kinder 

taufen und in der katholischen Kirche erziehen zu lassen« folgt der Satz: »Die 
eigentliche Entscheidung für die Taufe und die Erziehung der Kinder kommt 
den Partnern zu, nachdem sie gründlich darüber nachgedacht haben«. Diese For -
mulierung gibt dem Pfarrer die Freiheit, das göttliche Recht zu übertreten. Einen 
solcher Satz sieht das Formular für die Ehe zwischen Nichtchristen nicht vor. Aber
wie ist vorzugehen, wenn die Partner beschließen, die Taufe oder eine eventuelle 
Beschneidung auszuschließen, wenn sie aus eigener Überzeung ihre Kinder erziehen
dürfen? 
Der nichtkatholische Partner hat zu erklären, daß er um das Versprechen und 

die Gewissenspflicht des anderen Partners weiß31. Wie oben erwähnt, wird von 
den Juristen eine deutlich vernehmbare Bekanntgabe erwartet. Das entspricht we-
der dem Gebrauch des Wortes in Gaudium et Spes, wie oben angemerkt32, noch 
der Bedeutung des Wortes conscius. Eine Nachfrage bei einem Latinisten33 hat 
folgendes ergeben: zunächst daß das Adjektiv conscius im Juristenlatein ent  -
weder auf Mitschuld oder auf den Zeugen abstellt, »also viel mehr als ›du weißt 
es, und ich weiß es auch‹«, zum anderen daß im heutigen Zusammenhang conscius
besagt: »So sehr, daß feststeht, daß er (der andere Partner) sich bei dem Verspre-
chen mitberücksichtigt fühlt«, was nicht bedeutet, daß der Partner das Versprechen
innerlich annimmt, wohl aber, daß er das Versprechen des anderen Partners tatsäch-
lich respektiert. Nur in diese Bedeutung könnte diese Erklärung für mich annehmbar
sein.
In der Erläuterung zu dem Formular wird der Satz aus dem Ökumenischen Di -

rektorium, in dem es heißt: »Wenn trotz aller Mühen die Kinder nicht getauft und  
in der Katholischen Kirche erzogen werden«, verändert in die Formulierung: »Falls
sie gewissenhaft die Entscheidung treffen, die Kinder nicht in der katholischen 
Kirche taufen und erziehen zu lassen«. Hier werden die stets zurückkehrenden 
Worte »nach Kräften zu tun« gedeutet als eine freie Entscheidung, das göttliche 
Gesetz gegebenenfall zu übertreten. Dies wird sogar in dem Formular für eine 
Eheschließung mit einem Nichtchristen ausgedrückt, so daß der katholische Part-
ner frei wählen kann zwischen der Taufe oder der Beschneidung im Judentum oder
Islam!

Die Gleichstellung anderer Kirchengemeinschaften und religiöser Gemein-
schaften oder der Religionslosigkeit mit der katholischen Kirche ist hiermit voll-
ständig festgelegt.

256 Hans van Leeuwen

31 Der lateinische Begriff conscius. Auffallend ist, daß das im Codex vorausgehende vere im Text wegge-
lassen ist.
32 Siehe Seite 2.
33 Schreiben von Drs. J. te Brinke, Altphilologe in Breda, vom 26. Januar 2007.



WO hlieiht Aas IHS Adivinum hei Aden Bestimmungen ZUr Mischehe 5 ]

HUL Die rel Prinzıpien
In der Pressekonferenz, In der Msgr Felıcı das Motu Proprio erläuter unter-

sche1det rel Grundsätze., dıe dıe Gesetzgebung über dıe 1schehe bestimmen:
Die Verpflichtung göttlichen Rechtes. den katholıschen Gilauben bewahren und
dıe Kınder In der katholıschen Kırche taufen und erzıiehen lassen. (2) Das IM
Naturrecht begründete ec eines jeden Menschen., eıne Ehe schlıeßen und Kın-
der erziehen. (3) Die Religionsfreiheit, wonach nı1emand CZWUNSCH werden darf.

se1ın (Jjew1ssen handeln In diıesem Kapıtel möchte iıch dıe Welse beschre1l1-
ben., WIe diese Prinzıpien sıch In der Entwıicklung des Eherechtes verhalten.

Göttliches ec.

o Vom en ZUD NeUCN eX
Dem exX Benedikts zufolge Sınd Mıiıschehen genere verboten. ber |DJE

ist möglıch, WEn keıne eTfahr besteht Tür Gilauben und Sıtte des katholıschen
Partners und dıe Kınder Wenn dıiese efahr besteht. annn ist das Verbot eın olches
göttlichen Rechts LDarum konnte Msegr Marella In seınem Bericht dıe 1SCNOIS-
synode (1966) behaupten, daß 7 W ar dıe Prinzıpien selbst nıcht. aber ıhr Ziel 7U

göttlıchen ec gehören s geht also darum bestimmen. Wann efahr Tür den
katholıschen Gilauben der Kınder besteht |DER göttlıche ec wırd 1er als das e1N-
zıge geltende 1NZ1Ip gesehen

IDER /Zweite Vatiıkanische Konzıl spricht ausschließlic über dıe CArıistiiche Ehe
und ordert mıt eZzug auft dıe Erzıiehung der Kınder. daß dıe Eltern ıhre absolute
Pflıcht w1issen (CONSCIUS), ıhr (Jjew1lssen (conscientid) mıt dem göttlıchenec über-
einstımmen lassen. uch 1er ist somıt das göttlıche ec das eINZ1g geltende
Prinzıp; dıe 1schehe wırd In den Dokumenten nıcht genannt.

DIe Instruktion Tür dıe Bıschofssynode wünscht 1m 1C auft das drıtte 1NZI1p,
nämlıch dıe Okumene. eıne Mılderung der Diszıplın, ohne Aas göttliche ec. UNZU-
Iasten Der Vorschlag lautet: Der nıchtkatholische Partner verspricht, dıe Pflıchtaus-
übung des anderen Partners nıcht behiındern Nur politischer FUÜC der nıcht VOIN
dem nıchtkatholischen Partner ausgeübt wırd. könne den katholischen Partner VOCOI-

pliıchten, nach Kräften es [UN, vorausgesetzt daß der andere ule Wıllens ist
Hıer wırd also 1m eines polıtıschen TUC dıe absolute Pflıcht des göttlıchen
Rechts eiıne Verpflichtung, sich bemühen. abgeändert.

Auf der Bıschofssynode wırd dıe Verpflichtung, sıch bemühen., ZUT allgeme1-
NeN Norm Tür jede 1ıschehe IDER wırd nırgends welıter mıt Argumenten begründet.
s erscheınt geradezu als eın revolutionärer Schriutt! |DER Versprechen der nıchtka-
tholıschen Parte1ı hat dıe Funkton eiıner bloßen Zurkenntnisnahme., wobel dıe O-
lısche Erzıiehung nıcht ausgeschlossen WITrCL. DIies geht och weıter als dıe g —
nannte Verpflichtung, sıch katholısche aulTfe und Erzıiehung bemühen
Tatsächlice hat dıe katholısche Erzıiehung hıermıt den C'haraker eiıner LTakultatıven
Verpflichtung. en das drıtte Prinzıp trıtt 1UN auch das zweıte AINZU., das dıe Knt-

Vel ath rvch 25, 1970, Kol 557 T

III. Die drei Prinzipien
In der Pressekonferenz, in der Msgr. Felici das Motu Proprio erläutert34, unter-

scheidet er drei Grundsätze, die die Gesetzgebung über die Mischehe bestimmen: (1)
Die Verpflichtung göttlichen Rechtes, den katholischen Glauben zu bewahren und
die Kinder in der katholischen Kirche taufen und erziehen zu lassen. (2) Das im 
Naturrecht begründete Recht eines jeden Menschen, eine Ehe zu schließen und Kin-
der zu erziehen. (3) Die Religionsfreiheit,wonach niemand gezwungen werden darf,
gegen sein Gewissen zu handeln. In diesem Kapitel möchte ich die Weise beschrei-
ben, wie diese Prinzipien sich in der Entwicklung des Eherechtes verhalten.

1. Göttliches Recht
a. Vom alten zum neuen Codex
Dem Codex Benedikts XV. zufolge sind Mischehen generell verboten. Aber Di-

spens ist möglich, wenn keine Gefahr besteht für Glauben und Sitte des katholischen
Partners und die Kinder. Wenn diese Gefahr besteht, dann ist das Verbot ein solches
göttlichen Rechts. Darum konnte Msgr. Marella in seinem Bericht an die Bischofs-
synode (1966) behaupten, daß zwar die Prinzipien selbst nicht, aber ihr Ziel zum
göttlichen Recht gehören. Es geht also darum zu bestimmen, wann Gefahr für den
katholischen Glauben der Kinder besteht. Das göttliche Recht wird hier als das ein-
zige geltende Prinzip gesehen.
Das Zweite Vatikanische Konzil spricht ausschließlich über die christliche Ehe

und fordert mit Bezug auf die Erziehung der Kinder, daß die Eltern um ihre absolute
Pflicht wissen (conscius), ihr Gewissen (conscientia) mit dem göttlichen Recht über-
einstimmen zu lassen. Auch hier ist somit das göttliche Recht das einzig geltende
Prinzip; die Mischehe wird in den Dokumenten nicht genannt. 
Die Instruktion für die Bischofssynode wünscht im Blick auf das dritte Prinzip,

nämlich die Ökumene, eine Milderung der Disziplin, ohne das göttliche Recht anzu-
tasten. Der Vorschlag lautet: Der nichtkatholische Partner verspricht, die Pflichtaus-
übung des anderen Partners nicht zu behindern. Nur politischer Druck, der nicht von
dem nichtkatholischen Partner ausgeübt wird, könne den katholischen Partner ver-
plichten, nach Kräften alles zu tun, vorausgesetzt daß der andere guten Willens ist.
Hier wird also im Falle eines politischen Drucks die absolute Pflicht des göttlichen
Rechts eine Verpflichtung, sich zu bemühen, abgeändert.
Auf der Bischofssynode wird die Verpflichtung, sich zu bemühen, zur allgemei-

nen Norm für jede Mischehe. Das wird nirgends weiter mit Argumenten begründet.
Es erscheint geradezu als ein revolutionärer Schritt! Das Versprechen der nichtka-
tholischen Partei hat die Funkton einer bloßen Zurkenntnisnahme, wobei die katho-
lische Erziehung nicht ausgeschlossen wird. Dies geht sogar noch weiter als die ge-
nannte Verpflichtung, sich um katholische Taufe und Erziehung zu bemühen.
Tatsächlich hat die katholische Erziehung hiermit den Charaker einer fakultativen
Verpflichtung. Neben das dritte Prinzip tritt nun auch das zweite hinzu, das die Ent-
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34 Vgl. Kath. Arch. 25, 1970, Kol. 537 ff.
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scheidung der Partner als solche ern und cdiese dem göttlıchen ec überzuord-
NeN scheımnt.

|DERN Motu Proprio geht nıcht sowelt. s ist das ollızıelle gesetzgeberische
Dokument. s bestimmt., daß der katholıische Partner nıcht VON der Pflıcht des gOLL-
lıchen Rechtes entbunden werden kann. begnügt sıch aber mıt der Verpflichtung,
nach Kräften SICH dessen Erfüllung bemühen. Der andere Partner hat VETE

CONSCLIUS se1ın In ezug auft dıe Pflıcht des anderen. Ich gehe davon AaUS, daß dieses
Wort In demselben Sinne gebraucht wırd In (raudium el Spes Wiıchtig ıst. daß nıcht
mehr dıe ede ist VOIN der > [aufe In der katholıschen Kırche und katholısche(n)
Erziehung«, sondern VON > Taufe und Erzıiehung In der katholıschen Kırche«. Hıemuiut
werden dıe tormellen ıchten egenüber der Kırche angegeben /u Hause Sınd dıe
Eltern Ire1. selber über dıe Erzıiehung urteılen. |DER ist nämlıch SscChhebliıc
Berücksichtigung der normalen Gewissenpflicht”® VON Natur N ıhrec Der (.O-
dex Johannes HRE übernımmt Tür das Versprechen und dıe Kenntnisnahme dıe
egrilfe des Motu Proprio och konstatıert 1Nan In ezug auft dıe Ehe mıt einem g —
tauften Nıchtkatholıken eıne Anderung: hne Dıispens ist S1e nıcht mehr ungültig.
ach dem heutigen exX ist S$1e 7 W ar verboten und unrechtmäß1g, aber dennoch
gültig, enn N ist hlıerfür 11UTr och eıne FErlaubnıs und keıne Dıispens mehr erTorder-
ıch

Weiltere Entwicklungen
Be1l dıiıesem ema annn iıch urz se1n. DIe oben besprochenen Dokumente der

verschiedenen europäischen Bıschofskonferenzen negleren ollkommen das gÖttl1-
che ec In Familiaris C’onsortio wırd als dem Gilauben hervorkommende
Verpflichtung« umschrıieben., dıe 1Nan sıch VOTL ugen halten muß Im Okumenischen
Direktorium wırd das göttlıche eC insofern N 1m Dokument überhaupt erück-
sıchtigt wırd. den beıden anderen Prinzıpien untergeordnet, W1e N dem tOol-
genden Satz hervorgeht: »Be1l jeder Ehe 1st die orge der Kirche, dıe querhaf-
1gkeıt des unauflösliıchen Ehebandes und des Famılıenlebens. das daraus resultiert,
aufrechtzuerhalten?”. WOo diese Prinzıpien genannt werden. geht N nıcht dıe Be-
wahrung des katholischen aubens. sondern dıe »Heılıgkeıt des Sakramentes«.
Diese wırd darüber hınaus etzter Stelle genannt. DiIie »verworltfene Formulierung«
hat schlhebliıc jede Gjarantıe SZahlz Tallenlassen

Daraus schließe ich, daß atltmählich Immer mehr der Verpflichtung des QOT-
lichen Rechtes gerülttelt worden LST, his SIE zur freien Entscheidung der Parteien In
einer ischene abgeändert W.  o

45 |DER cheıint 1ne d1iskutable LÖsSuUng. L dIe Verpflichtung göttliıchen Rechtes ist 1ne 4DSOIULEe Verpflich-
Lung. Im pastoralen 1ınn kann 1111A1n 111a »nNnach Kräften es Ööglıche WULl«, enn 1r Sınder ist
CLWAaSs, das aruber hınaus geht, N1C möglıch och Juridisch muß e 4DSOIULEe Pflicht £4CNLE| werden.
FS cheıint auch, 111a n1ıC ach egen gesucht hat, das Hındernis tormulheren. Es S1e. ALUS,
als b das Versprechen beıder Partner vereinfacht worden ist
46 1e (Graudium f Spes
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scheidung der Partner als solche betrifft und diese dem göttlichen Recht überzuord-
nen scheint.
Das Motu Proprio geht nicht soweit. Es ist das erste offizielle gesetzgeberische

Dokument. Es bestimmt, daß der katholische Partner nicht von der Pflicht des gött-
lichen Rechtes entbunden werden kann, begnügt sich aber mit der Verpflichtung,
nach Kräften sich um dessen Erfüllung zu bemühen35. Der andere Partner hat vere
conscius zu sein in bezug auf die Pflicht des anderen. Ich gehe davon aus, daß dieses
Wort in demselben Sinne gebraucht wird in Gaudium et Spes. Wichtig ist, daß nicht
mehr die Rede ist von der »Taufe in der katholischen Kirche und (der) katholische(n)
Erziehung«, sondern von »Taufe und Erziehung in der katholischen Kirche«. Hiemit
werden die formellen Pflichten gegenüber der Kirche angegeben. Zu Hause sind die
Eltern frei, selber über die Erziehung zu urteilen. Das ist nämlich schließlich unter
Berücksichtigung der normalen Gewissenpflicht36 von Natur aus ihr Recht. Der Co-
dex Johannes Pauls II. übernimmt für das Versprechen und die Kenntnisnahme die
Begriffe des Motu Proprio. Doch konstatiert man in bezug auf die Ehe mit einem ge-
tauften Nichtkatholiken eine Änderung: Ohne Dispens ist sie nicht mehr ungültig.
Nach dem heutigen Codex ist sie zwar verboten und unrechtmäßig, aber dennoch
gültig, denn es ist hierfür nur noch eine Erlaubnis und keine Dispens mehr erforder-
lich. 
b. Weitere Entwicklungen
Bei diesem Thema kann ich kurz sein. Die oben besprochenen Dokumente der

verschiedenen europäischen Bischofskonferenzen negieren vollkommen das göttli-
che Recht. In Familiaris Consortio wird es als »aus dem Glauben hervorkommende
Verpflichtung« umschrieben, die man sich vor Augen halten muß. Im Ökumenischen
Direktorium wird das göttliche Recht, insofern es im Dokument überhaupt be rück -
sichtigt wird, den beiden anderen Prinzipien untergeordnet, wie z. B. aus dem fol-
genden Satz hervorgeht: »Bei jeder Ehe ist die erste Sorge der Kirche, die Dauerhaf-
tigkeit des unauflöslichen Ehebandes und des Familienlebens, das daraus resultiert,
aufrechtzuerhalten37. Wo diese Prinzipien genannt werden, geht es nicht um die Be-
wahrung des katholischen Glaubens, sondern um die »Heiligkeit des Sakramentes«.
Diese wird darüber hinaus an letzter Stelle genannt. Die »verworfene Formulierung«
hat schließlich jede Garantie ganz fallenlassen.
Daraus schließe ich, daß allmählich immer mehr an der Verpflichtung des gött-

lichen Rechtes gerüttelt worden ist, bis sie zur freien Entscheidung der Parteien in
einer Mischehe abgeändert war.
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35 Das scheint eine diskutable Lösung. Die Verpflichtung göttlichen Rechtes ist eine absolute Verpflich-
tung. Im pastoralen Sinn kann man sagen, daß man »nach Kräften alles Mögliche tut«, denn für Sünder ist
etwas, das darüber hinaus geht, nicht möglich. Doch juridisch muß die absolute Pflicht beachtet werden.
Es scheint auch, daß man nicht nach Wegen gesucht hat, um das Hindernis zu formulieren. Es sieht so aus,
als ob das Versprechen beider Partner vereinfacht worden ist. 
36 Siehe Gaudium et Spes 50.
37 Oec. Dir. 144.
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Das ec. auf Ehe
d Vom en ZUD NeUCN eX

|DERN ec auft Ehe taucht 7U ersten Mal In eiınem Bericht VON Msgr arella Tür
dıe Bıschofssynode VOIN 1966 aut Darın steht. Katholıken. Aa S$1e häufig
Andersdenkenden wohnen. »sıch olt genötigt fühlen. eiıne 1schehe einzugehen
gesichts des natürlıchen Rechts des Menschen auft eıne Eheschließung «® Man wırd
also EZWÜHSCH., se1ın ec beanspruchen!

Im Motu Proprio wırd cdieser Begrıff 7U ersten als eın 1NZ1Ip ausgesprochen
und dem göttlıchen ec gegenübergestell Man muß »e1ıne solche egelung trei-
ien. daß einerseıts dıe Vorschrıiften des göttlıchen Rechtes vollkommen unangetastet
bleiben. andererseıts das oben €  eec auft Ehe sıchergestellt WITC«_

Msgr. Felıcı Sagl In se1ıner Pressekonferenz  39 daß hıerdurch das Motu Proprio »e1-
markante Formulıerung Iındet«, doch N erwähne auch eın »natürlıches. unda-

mentales ecC das auch VOIN Giott SsTAamM mMT und das dıe Kırche nıcht abschaftfen
kann«. Im Motu Proprio steht dıe olgende Umschreibung: » Der ensch hat VOIN
Natur her das ecC eıne Ehe schliıeßen und Kınder Was bedeutet
N e1igentlıch, da sıch diese Formuliıerung hier findet!

Msegr Felıcı erganzt, daß dıe Kırche »wohl dıe Vollmacht hat, N interpretieren
und seınen eDrauc regeln In eiıner Weıse., dıe mıt den göttlıchen Vorsc  en
übereinstimmt. WIe jene, dıe WIT angedeutet haben« Diese betreifen. W1e N dem
Vorausgehenden hervorgeht, dıe Verpflichtung göttlıchen Rechts seıtens des kathol1-
schen Partners Bıslang schränkte sıch dıe Kırche auftf eiıne egelung, ach der
Mıschehen 11UTr möglıch mıt Ausnahme eiıner Dıispens Tür den Eınzelfall Urc
den eılıgen u wobel der Verpflichtung göttlıchen Rechtes als absoluter
Norm testgehalten wurde.

In den CX wırd dieses »natürlıche. tundamentale Recht« bedingt aufge-
L1LOmMMMEINL |DER >Recht auft Kınder« ist weggelassen. ber »alle können dıe Ehe
schlıeßen. dıe rechtlıch nıcht daran gehindert werden« (prohibentur) (can.
Mır scheınt. daß 1er der unverkürzten Beachtung des göttlıchen Rechtes echnung
€  € wWwIrd.

Weiltere Entwicklungen
Von den oben erwähnten Bıschofskonferenzen pricht 11UTr dıe schwe1ızerısche mıt

Nachdruck VON eiınem ec auft Ehe: S$1e eın persönlıches ec s wırd
nırgendwo dem göttlıchenec gleichgestellt, sondern als Ausgangspunkt gesehen
Ebenso wırd In Familiaris C’onsortio und 1m Okumenischen Direktorium dieses
ec nırgendwo mehr erwähnt, ohl aber scheiınen dıe Voraussetzungen hıerfür
ausgesprochen gelten.
48 Doac ath 49, 196 7, Kol 20672
UC24, 1970, Kol 5309

Ich Tage miıch, b 1e7 e1ne geht Ehe und Fortpflanzung gehören Darum darf
1111A1 e Zeugung VOIN Kındern n1ıC VOIN der FEhe Tennen Ehe und TUC  arkeıt können daher Nn1ıC als e1n
eC eingeklagt werden (vegl (1en Wenn als e1in eC angesehen wiırd, annn ist ın eıner HOo-
MO- ebentalls möglıch uch 1ne 1ıtro-Fertilisatiıon ist n1ıC ausgeschlossen. Wenn e(WAS uch
zuU Naturrecht gehört, e1 das och N1C. als e1in ecC beansprucht werden annn

2. Das Recht auf Ehe
a. Vom alten zum neuen Codex
Das Recht auf Ehe taucht zum ersten Mal in einem Bericht von Msgr. Marella für

die Bischofssynode von 1966 auf. Darin steht, daß Katholiken, da sie häufig unter
Andersdenkenden wohnen, »sich oft genötigt fühlen, eine Mischehe einzugehen an-
gesichts des natürlichen Rechts des Menschen auf eine Eheschließung«38. Man wird
also gezwungen, sein Recht zu beanspruchen! 
Im Motu Proprio wird dieser Begriff zum ersten als ein Prinzip ausgesprochen

und dem göttlichen Recht gegenübergestellt: Man muß »eine solche Regelung tref-
fen, daß einerseits die Vorschriften des göttlichen Rechtes vollkommen unangetastet
bleiben, andererseits das oben genannte Recht auf Ehe sichergestellt wird«. 
Msgr. Felici sagt in seiner Pressekonferenz39, daß hierdurch das Motu Proprio »ei-

ne markante Formulierung findet«, doch es erwähne auch ein »natürliches, funda-
mentales Recht, das auch von Gott stammt und das die Kirche nicht abschaffen
kann«. Im Motu Proprio steht die folgende Umschreibung: »Der Mensch hat von
Natur her das Recht, eine Ehe zu schließen und Kinder zu zeugen« 40. Was bedeutet
es eigentlich, daß sich diese Formulierung hier findet?
Msgr. Felici ergänzt, daß die Kirche »wohl die Vollmacht hat, es zu interpretieren

und seinen Gebrauch zu regeln in einer Weise, die mit den göttlichen Vorschriften
übereinstimmt, wie jene, die wir angedeutet haben«. Diese betreffen, wie aus dem
Vorausgehenden hervorgeht, die Verpflichtung göttlichen Rechts seitens des katholi-
schen Partners. Bislang beschränkte sich die Kirche auf eine Regelung, nach der
Mischehen nur möglich waren mit Ausnahme einer Dispens für den Einzelfall durch
den Heiligen Stuhl, wobei an der Verpflichtung göttlichen Rechtes als absoluter
Norm festgehalten wurde. 
In den neuen Codex wird dieses »natürliche, fundamentale Recht« bedingt aufge-

nommen. Das »Recht auf Kinder« ist weggelassen. Aber »alle können die Ehe
schließen, die rechtlich nicht daran gehindert werden« (prohibentur) (can. 1058).
Mir scheint, daß hier der unverkürzten Beachtung des göttlichen Rechtes Rechnung
getragen wird.
b. Weitere Entwicklungen
Von den oben erwähnten Bischofskonferenzen spricht nur die schweizerische mit

Nachdruck von einem Recht auf Ehe; sie nennt es ein persönliches Recht. Es wird
nirgendwo dem göttlichen Recht gleichgestellt, sondern als Ausgangspunkt gesehen.
Ebenso wird in Familiaris Consortio und im Ökumenischen Direktorium dieses
Recht nirgendwo mehr erwähnt, wohl aber scheinen die Voraussetzungen hierfür un-
ausgesprochen zu gelten.
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38 Doc. Cath. 49, 1967, Kol. 2062.
39 Kath. Arch. 24, 1970, Kol. 539.
40 Ich frage mich, ob es hier um ein Recht geht. Ehe und Fortpflanzung gehören zusammen. Darum darf
man die Zeugung von Kindern nicht von der Ehe trennen. Ehe und Fruchtbarkeit können daher nicht als ein
Recht eingeklagt werden (vgl. Gen 30, 1 f.). Wenn es als ein Recht angesehen wird, dann ist es in einer Ho-
mo-Ehe ebenfalls möglich. Auch eine In-Vitro-Fertilisation ist nicht ausgeschlossen. Wenn etwas auch
zum Naturrecht gehört, so heißt das noch nicht, daß es als ein Recht beansprucht werden kann.
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Okumenismus
Vom en ZUD NeUCN eX

Im Aalten CX Wr der Okumenismus eın ema ach den Normen wurde
Dıispens 11UTr gewährt, WEn der andersdenkende Partner gegenüber seıinem Gilauben
gleichgültig Wr und dıe Bereıitschaft bekundete., dıe katholısche Erzıiehung der Kın-
der zuzulassen. uch WEn das I1 Vatıiıcanum keıne Normen über dıe 1schene CI -
lassen hat, wurde doch darüber gesprochen. s sollte eiıne vereiınfachte Gesetzge-
bung Lolgen, dıe den Okumenismus berücksichtige. DiIie Interventionen VOCOI-
schieden*!. DIe Angelegenheıt wurde dem aps vorgelegt. Seıt cdieser Dıskussion ist
der Okumenismus Ausgangspunkt Tür dıe Behandlung der 1schehe SCWESCHI,
wenngleıch VO Konzıl nıchts Maßgebendes über dıe 1schene beschlossen WOTL-
den ist UÜbrigens muß 1er angemerkt werden. daß hıerbeli dıe Ehen mıt ungetauften
Nıchtkatholıken unberücksichtigt blıeben

In der Instruktion ist auftf der rundlage des Okumenismus zögernd versucht WOTL-

den, dıe Krıiterien vereinfachen. Man unterstreıicht. daß 1L1IUT das I8 ecclestiasticum
angepaßt werden kannn ber während der arau Lolgenden Bischofssynode wırd das
zweıte Prinzıp angewendet, damıt eıne Öffnung Tür das drıtte erreichen. Man hat
auch das Recht aut eiıne Ehe« In bestimmten »sozlalen, psychologıschen und Öökume-
nıschen Umständen« hervorgehoben. Diesen beıden Girundsätzen steht das göttlıche
ec vegenüber”. Die rage stellt sıch. welches dıe Folgen Tür das ec des nıcht-
katholıische Partners SINd., seinem (Gjew1lssen Lolgen, WE der katholısche Partner
verspricht, dıe Kınder katholısch erziehen. Hıer wırd aut das (jew1lssen verwıiesen.
das eiınen rund bletet Tür dıe Möglıchkeıt des nıchtkatholischen Partners, dıe kathol1-
sche Erziehung nıcht auszuschlıeßen. während der katholısche Partner AUS Kespekt
gegenüber dem (jew1lssen nıcht mehr iun annn als es In seınen Kräften ehende

Im Motu Proprio wırd darauftf hingewılesen, dıe 1schene dem Okumenismus
nıcht 1eNnN11c ist Man rat davon ab, we1l keıne ollkommene Eınheıt zwıschen den
Partnern besteht |DER gılt och mehr Tür dıe Ehe mıt Ungetauften. Man welst auftf dıe
pastorale orge hın, wodurch alle TODIeme gelöst werden mussen Andererseıts
»  efe jene, dıe., obschon nıcht katholısch. Christus glauben und In der richtigen
WeIlse getauft sSınd., In eıne JEWISSE, WEn auch nıcht ollkommene Gemeininschaft
mıt der katholıiıschen Kırche« s auf, das (Jewissen des niıchtkatholischen
Partners nıcht als Argument herangezogen WITCL

vel. Kath. Arch. 20, 1965, Kol 198 08
Hıer ist iragen, be Instruktion sıch aran gehalten hat Man hat ja den des Versprechens

dern wollen und e Dispensgründe Nn1ıC äher untersucht Tatsäc  1C hat chese Änderung sıch 1mM nach-
hıneın gemeın durchgesetzt. |DER Versprechen des katholischen Partners wurde auft e1n Versprechen, sıch

bemühen, reduziert. Beım nıchtkatholischen Partner begnügt sıch mit eıner Kenntnisnahme. l dhies
es ZU] aCcCnNLe1 der Verpflichtung göttliıchen Rechtes
4 Vel Doaoc ath 49, 1967, Kol 20672

l hes kann ın SeW1ISSEM 1ınn der Fall se1n, uch WE Qeselben Orlte be1 ıhnen elınen anderen Inhalt
me1lnen. In ÜUMNLIaiLS Redintregatio wırd Reuilic angegeben, e aulfe e1in Anfang ist och en
e gelrenntien Tısten e1gentlich keine eil1nanme der eaucharıstischen (1 me1nschaft S1e sınd Ww1e
eute, e UrCc e Ordermur hineingekommen sınd, ıhren antel aufgehäng! aben, Qhesen urücklas-
SCIL, ber dann wıieder ın ihr e1genes Haus ZUTÜC  enren In der Lebensprax1s selhber besteht ın rel1g1öser
1NS1IC Iso aum 1ne (1me1nscha:; Und e Familıe annn och 1ne Hauskıirche!

3. Ökumenismus
Vom alten zum neuen Codex
Im alten Codex war der Ökumenismus kein Thema. Nach den Normen wurde

 Dispens nur gewährt, wenn der andersdenkende Partner gegenüber seinem Glauben
gleichgültig war und die Bereitschaft bekundete, die katholische Erziehung der Kin-
der zuzulassen. Auch wenn das II. Vaticanum keine Normen über die Mischehe er-
lassen hat, so wurde doch darüber gesprochen. Es sollte eine vereinfachte Gesetzge-
bung folgen, die den Ökumenismus berücksichtige. Die Interventionen waren ver-
schieden41. Die Angelegenheit wurde dem Papst vorgelegt. Seit dieser Diskussion ist
der Ökumenismus Ausgangspunkt für die Behandlung der Mischehe gewesen,
wenngleich vom Konzil nichts Maßgebendes über die Mischehe beschlossen wor-
den ist. Übrigens muß hier angemerkt werden, daß hierbei die Ehen mit ungetauften
Nichtkatholiken unberücksichtigt blieben.
In der Instruktion ist auf der Grundlage des Ökumenismus zögernd versucht wor-

den, die Kriterien zu vereinfachen. Man unterstreicht, daß nur das ius ecclesiasticum
angepaßt werden kann42. Aber während der darauf folgenden Bischofssynodewird das
zweite Prinzip angewendet, um damit eine Öffnung für das dritte zu erreichen. Man hat
auch das »Recht auf eine Ehe« in bestimmten »sozialen, psychologischen und ökume-
nischen Umständen« hervorgehoben. Diesen beiden Grundsätzen steht das göttliche
Recht gegenüber43. Die Frage stellt sich, welches die Folgen für das Recht des nicht-
katholischen Partners sind, seinem Gewissen zu folgen, wenn der katholische Partner
verspricht, die Kinder katholisch zu erziehen. Hier wird auf das Gewissen verwiesen,
das einen Grund bietet für die Möglichkeit des nichtkatholischen Partners, die katholi-
sche Erziehung nicht auszuschließen, während der katholische Partner aus Respekt
gegenüber dem Gewissen nicht mehr tun kann als alles in seinen Kräften Stehende.
Im Motu Proprio wird darauf hingewiesen, daß die Mischehe dem Ökumenismus

nicht dienlich ist. Man rät davon ab, weil keine vollkommene Einheit zwischen den
Partnern besteht. Das gilt noch mehr für die Ehe mit Ungetauften. Man weist auf die
pastorale Sorge hin, wodurch alle Probleme gelöst werden müssen. Andererseits
»treten jene, die, obschon nicht katholisch, an Christus glauben und in der richtigen
Weise getauft sind, in eine gewisse, wenn auch nicht vollkommene Gemeinschaft
mit der katholischen Kirche« 44. Es fällt auf, daß das Gewissen des nichtkatholischen
Partners nicht als Argument herangezogen wird.
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41 vgl. Kath. Arch. 20, 1965, Kol. 198 f.; 208 f.
42 Hier ist zu fragen, ob die Instruktion sich daran gehalten hat. Man hat ja den Inhalt des Versprechens än-
dern wollen und die Dispensgründe nicht näher untersucht. Tatsächlich hat diese Änderung sich im nach-
hinein allgemein durchgesetzt. Das Versprechen des katholischen Partners wurde auf ein Versprechen, sich
zu bemühen, reduziert. Beim nichtkatholischen Partner begnügt man sich mit einer Kenntnisnahme. Dies
alles zum Nachteil der Verpflichtung göttlichen Rechtes.
43 Vgl. Doc. Cath. 49, 1967, Kol. 2062.
44 Dies kann in gewissem Sinn der Fall sein, auch wenn dieselben Worte bei ihnen einen anderen Inhalt
meinen. In Unitatis Redintregatio wird deutlich angegeben, daß die Taufe nur ein Anfang ist. Doch haben
die getrennten Christen eigentlich keine Teilnahme an der eucharistischen Gemeinschaft. Sie sind wie
Leute, die durch die Vordertür hineingekommen sind, ihren Mantel aufgehängt haben, diesen zurücklas-
sen, aber dann wieder in ihr eigenes Haus zurückkehren. In der Lebenspraxis selber besteht in religiöser
Hinsicht also kaum eine Gemeinschaft. Und die Familie war dann noch eine Hauskirche!
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IDER Motu Proprio ist also außergewöhnlıc zurückhaltend mıt dem drıtten TIN-
ZID. also der Okumene. Was das Prinzıp In se1ner endgültigen Formuliıerung CI -

leichtert, geht N dem zweıten Prinzıp hervor. Mıt anderen Worten: » S ist schade.,
aber dıe Mıschehen Sınd 1UN eiınmal eıne Realıtät.« Nur deswegen iindet sıch wıieder
dıe Verpflichtung, ach Kräften es tun, und wırd dıe Erklärung des nıchtkatho-
ıschen Partners, daß sıch VETE CONSCIUS über dıe Pflıcht des anderen ıst. gefOr-
der

Im eX wırd In den Normen über dıe 1schene das Argument des Oku-
men1Smus. WEn 1Nan VOIN der Umschreibung des nıchtkatholischen Partners als
»nıcht In vollkommener Gemeininschaft mıt der katholıiıschen Kırche ebend« absıeht.,
nıcht angeführt.

Weiltere Entwicklung
In den 1C  inıen verschledener Bischofskonferenzen wırd das Öökumeniıische

Prinzıp jedoch wıeder besonders hervorgehoben. |DER (Jewissen des nichtkathaoli-
schen Partners spielt eıne große Rolle*® cdieser muß »dem Glauben, den als wahr
erkannt hat. treu Se1IN«, dıe schwe1lzer 1SCHNOTe; annn sıch » an dıe Lehre der
e1igenen Kırche und ıhre Glaubensüberzeugungen gebunden fühlen«. betonen dıe
deutschen: und der »Entschluß ZUT aulTfe und Erzıiehung der Kınder muß geme1ınsam
In gegenselt1gem Kespekt gefab werden«, bestimmen dıe Iranzösıschen. DiIie nıeder-
ländıschen 1SCHNOTIe lassen dıe Wahl uneingeschränkt SZahzZ Ire1. ohne das (Je-
w1issen NECIMNEN., S1e reden 11UT VOIN der Verantwortung. Nur dıe belgıschen gehen
VOIN der auTte als »Quelle eıner echten ı1stlıchen Ehe« AaUS /Zwel Argumente WT -
den also 1m Zusammenhang mıt dem Öökumenıischen Prinzıp genannt: dıe (jeme1n-
schaft Urc dıe aulTfe eın Argument, das 1m Motu Proprio sehr ZUFrFuÜC  altend ZUT

Sprache kommt und das ec auft Gew1ssenstreiheıit des nıchtkatholischen Part-
CI eın Argument, das 1m Motu Proprio nıcht berücksichtigt wIırd.

In Familiaris ( ONSOFrLLO werden dıe Mıiıschehen 1m 1C des »Beıtrages, den S$1e
ZUT Öökumenıschen ewegung 1efern können«, behandelt DIies steht nıcht 11UTr In A1-
ametralem Gegensatz ZUT zurückhaltenden Sprechweilse des Motu Proprio, sondern
geht auch über dieses hınaus. DIie 1schehe steht schon deswegen 1m Dienst der
Okumene. we1l e1 Partner »ıhren relıg1ösen Verpflichtungen treu SINd«. N den

4A5 |DDER Motu Proprio ÜUbernımmt ZNW., e Änderung ın eZUg aufe Verpflichtung, sıch bemühen, N1C
ber e Formulierung, e katholische Erziehung Nn1ıC auszuschlheßen. l hes cheıint den FEıiındruck be-
stätigen, CIE CONSCIUS mehr besagt als 1ne Kenntnisnahme. FS S1e. danach AUS, e Hr-
wartung beinhaltet, das Versprechen der katholischen arte1 uch respektieren.

Ich habe den Eıiındruck, 1er überhaupt n1ıC das (Jewissen geht, Ww1e Ww1e ın den Dokumen-
(en des Konzıils rwähnung gefunden hat Hıer MEeT| 1111A1 uch den achteıl, das ekre: ÜUMRALELS Red-
Integratio Begriffe w1e Ttum, Häresıie und äahnlıche me1det |DER (1ew1ssen kann ırren, hat bere Pflıcht,
e einNzZ1ge göttliche Wahrheit suchen, e eINZ1g ın der katholischen Kırche tınden ist l e Erklärung
bere Keligi0nsfreihe1t stellt heraus, der Katholık ire ekehrung derer, e 1mM TIT! verkehren,
Se1n en geben <ol11 (De Tibertate Religiosa 14) FS gehe ja schheßlich das ew1ge Seelenheıl l hese
dankbare Pfhlicht WIT dem katholischen Partner IILLLEL, WE der ırrende ('harakter des nıchtkathol1i-
schen Partners N1C ernstgenommen wıird. alurlıc ist wang ausgeschlossen, WASN uch schon 1mM ten
ecC galt Tatsächliec: WIrd Adas Wort »(JEeWISSEN« IN diesen Dokumenten M Sinne Von »Überzeugung«
verstanden.

Das Motu Proprio ist also außergewöhnlich zurückhaltend mit dem dritten Prin-
zip, also der Ökumene. Was das erste Prinzip in seiner endgültigen Formulierung er-
leichtert, geht aus dem zweiten Prinzip hervor. Mit anderen Worten: »Es ist schade,
aber die Mischehen sind nun einmal eine Realität.« Nur deswegen findet sich wieder
die Verpflichtung, nach Kräften alles zu tun, und wird die Erklärung des nichtkatho-
lischen Partners, daß er sich vere conscius über die Pflicht des anderen ist, gefor-
dert45.
Im neuen Codex wird in den Normen über die Mischehe das Argument des Öku-

menismus, wenn man von der Umschreibung des nichtkatholischen Partners als
»nicht in vollkommener Gemeinschaft mit der katholischen Kirche lebend« absieht,
nicht angeführt. 

b. Weitere Entwicklung
In den Richtlinien verschiedener Bischofskonferenzen wird das ökumenische

Prinzip jedoch wieder besonders hervorgehoben. Das Gewissen des nichtkatholi-
schen Partners spielt eine große Rolle46; dieser muß »dem Glauben, den er als wahr
erkannt hat, treu sein«, sagen die schweizer Bischöfe; er kann sich »an die Lehre der
eigenen Kirche und ihre Glaubensüberzeugungen gebunden fühlen«, betonen die
deutschen; und der »Entschluß zur Taufe und Erziehung der Kinder muß gemeinsam
in gegenseitigem Respekt gefaßt werden«, bestimmen die französischen. Die nieder-
ländischen Bischöfe lassen die Wahl uneingeschränkt ganz frei, ohne sogar das Ge-
wissen zu nennen; sie reden nur von der Verantwortung. Nur die belgischen gehen
von der Taufe als »Quelle einer echten christlichen Ehe« aus. Zwei Argumente wer-
den also im Zusammenhang mit dem ökumenischen Prinzip genannt: die Gemein-
schaft durch die Taufe – ein Argument, das im Motu Proprio sehr zurückhaltend zur
Sprache kommt – und das Recht auf Gewissensfreiheit des nichtkatholischen Part-
ners – ein Argument, das im Motu Proprio nicht berücksichtigt wird.
In Familiaris Consortio werden die Mischehen im Licht des »Beitrages, den sie

zur ökumenischen Bewegung liefern können«, behandelt. Dies steht nicht nur in di-
ametralem Gegensatz zur zurückhaltenden Sprechweise des Motu Proprio, sondern
geht auch über dieses hinaus. Die Mischehe steht schon deswegen im Dienst der
Ökumene, weil beide Partner »ihren religiösen Verpflichtungen treu sind«, was den
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45 Das Motu Proprio übernimmt zwar die Änderung in bezug auf die Verpflichtung, sich zu bemühen, nicht
aber die Formulierung, die katholische Erziehung nicht auszuschließen. Dies scheint den Eindruck zu be-
stätigen, daß vere consciusmehr besagt als eine bloße Kenntnisnahme. Es sieht danach aus, daß es die Er-
wartung beinhaltet, das Versprechen der katholischen Partei auch zu respektieren.
46 Ich habe den Eindruck, daß es hier überhaupt nicht um das Gewissen geht, wie wie es in den Dokumen-
ten des Konzils Erwähnung gefunden hat. Hier merkt man auch den Nachteil, daß das Dekret Unitatis Red-
integratioBegriffe wie Irrtum, Häresie und ähnliche meidet. Das Gewissen kann irren, hat aber die Pflicht,
die einzige göttliche Wahrheit zu suchen, die einzig in der katholischen Kirche zu finden ist. Die Erklärung
über die Religionsfreiheit stellt heraus, daß der Katholik für die Bekehrung derer, die im Irrtum verkehren,
sein Leben geben soll (De Libertate Religiosa 14). Es gehe ja schließlich um das ewige Seelenheil. Diese
dankbare Pflicht wird dem katholischen Partner genommen, wenn der irrende Charakter des nichtkatholi-
schen Partners nicht ernstgenommen wird. Natürlich ist Zwang ausgeschlossen, was auch schon im alten
Recht galt. Tatsächlich wird das Wort »Gewissen« in diesen Dokumenten im Sinne von »Überzeugung«
verstanden.
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(Giründen Tür dıe ewährung eiıner Dıispens, dıe ZUT Zeıt des alten eX angeführt
wurden. entgegensteht. DIies wırd och unterstrichen Urc dıe Geme1nnschaft In der
auTtfe und dıe »Dynamık der Gnade«, N das auch he1iıßen mÖöge Das Prinzip des
Okumenismus wiegt mehr aLs andere Prinziıpien. Im Okumenischen Direktorium be-
Oobachten WIT das gleiche, auch WEn ort dıe Mıschehen 11UTr als Teil der Okumene
und nıcht länger mehr als e1in Problemgebiet des Eherechtes Ooder der Ehepastora. ZUT

Sprache kommen. In cdieser Entwıicklung tellen dıe »abgelehnten Formulıerungen«
eınen Endpunkt dar; als ob damıt der Okumene und der Kelıgi0nsfreihelt eın Dienst
erwıiesen würde. Man spricht ınTach VOIN der Gewıissenspilicht beıder Partner., als ob
der Protestantismus und andere Kelıg1onen sıch VOIN der Verpflichtung göttlıchen
Rechtes bewulst sej1en. dıe eINZ1g VOIN der katholıschen Kırche gefordert wırd. we1l
S1e 1U eiınmal dıe göttlıche ahrhe1 schützt*“. Wenn verschiedene gleiche
Wahrheiten sıbt, annn opfern WLr die göttliche ahrheli. un das göttliche ec.
der Diktatur des modernen Relatıyismus, IM der keine ahrheli mehr besteht, SoNMN-
ern HU och persönliche Überzeugungen.

A f Auftfallend ist, nıemand sıch ragt, W A edeutet, e1n Trautpaar unterschiedlichen Bekennt-
N1SSEeS 1ne katholische Ehe schhıeßen 111l FS Rdeuflel nämlıch, e Brautleute sıch dem geltenden
eC der 4lNOLSCHEN Kırche unterwertfen. |DER ist MmMe1nes FEFrachtens uch der Grund, ın der pastora-
len orge e Ehe der nıchtkatholische e1]1 beinahe immer 1r elhbstverständliıch nält, e Kınder ın
der katholischen 1IrC taufen und erz1ehen lassen. FS wırd als 1ne olge ıhrer ireiwillıgen Wahl SCSe-
hen, ın der katholischen Kırche heiraten. Wer 1Ns Ausland ZIE. mul sıch ja uch e Kechtsordnung
des betreifenden 1 andes halten Insofern e Verpflichtung des katholischen Partners ZULT katholischen Hr-
zıiehung der Kınder iınnerhalb der Famılhe 1ne persönliche Verpflichtung gegenüber ott beinhaltet, annn
e Kırche ıhn nıchts verpflichten. och hat e Kırche e1in ıtspracherecht ın Sachen Erziehung der
Kınder, das e1 ach der aulfe ın eZzug auf e Katechese (Tür e erstie heilıge Kommun10o0n, e F1r-
mung und den regelmälßigen Kırchenbesuch

Gründen für die Gewährung einer Dispens, die zur Zeit des alten Codex angeführt
wurden, entgegensteht. Dies wird noch unterstrichen durch die Gemeinschaft in der
Taufe und die »Dynamik der Gnade«, was das auch heißen möge. Das Prinzip des
Ökumenismus wiegt mehr als andere Prinzipien. Im Ökumenischen Direktorium be-
obachten wir das gleiche, auch wenn dort die Mischehen nur als Teil der Ökumene
und nicht länger mehr als ein Problemgebiet des Eherechtes oder der Ehepastoral zur
Sprache kommen. In dieser Entwicklung stellen die »abgelehnten Formulierungen«
einen Endpunkt dar; als ob damit der Ökumene und der Religionsfreiheit ein Dienst
erwiesen würde. Man spricht einfach von der Gewissenspflicht beider Partner, als ob
der Protestantismus und andere Religionen sich von der Verpflichtung göttlichen
Rechtes bewußt seien, die einzig von der katholischen Kirche gefordert wird, weil
sie nun einmal die göttliche Wahrheit schützt47. Wenn es verschiedene gleiche
Wahrheiten gibt, dann opfern wir die göttliche Wahrheit und das göttliche Recht
der Diktatur des modernen Relativismus, in der keine Wahrheit mehr besteht, son-
dern nur noch persönliche Überzeugungen.
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47 Auffallend ist, daß niemand sich fragt, was es bedeutet, daß ein Brautpaar unterschiedlichen Bekennt-
nisses eine katholische Ehe schließen will. Es bedeutet nämlich, daß die Brautleute sich dem geltenden
Recht der k atholischen Kirche unterwerfen. Das ist meines Erachtens auch der Grund, daß in der pastora-
len Sorge um die Ehe der nichtkatholische Teil es beinahe immer für selbstverständlich hält, die Kinder in
der katholischen Kirche taufen und erziehen zu lassen. Es wird als eine Folge ihrer freiwilligen Wahl gese-
hen, in der katholischen Kirche zu heiraten. Wer ins Ausland zieht, muß sich ja auch an die Rechtsordnung
des betreffenden Landes halten. Insofern die Verpflichtung des katholischen Partners zur katholischen Er-
ziehung der Kinder innerhalb der Familie eine persönliche Verpflichtung gegenüber Gott beinhaltet, kann
die Kirche ihn zu nichts verpflichten. Doch hat die Kirche ein Mitspracherecht in Sachen Erziehung der
Kinder, das heißt nach der Taufe in bezug auf die Katechese (für die erste heilige Kommunion, die Fir-
mung) und den regelmäßigen Kirchenbesuch.


